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2025/0426 (NLE) 

Vorschlag für einen 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES 

zur Änderung des Durchführungsbeschlusses vom 8. September 2021 zur Billigung der 
Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Irlands 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität1, insbesondere auf 
Artikel 20 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nachdem Irland am 28. Mai 2021 seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan (im 
Folgenden „RRP“) übermittelt hatte, legte die Kommission dem Rat ihre positive 
Bewertung vor. Am 8. September 2021 hat der Rat die positive Bewertung mit einem 
Durchführungsbeschluss (im Folgenden „Durchführungsbeschluss des Rates vom 
8. September 2021“) gebilligt2. Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 
8. September 2021 wurde durch die Durchführungsbeschlüsse des Rates vom 14. Juli 
20233, 8. Dezember 20234, 21. Juni 20245, 11. März 20256 und 8. Juli 20257 geändert. 

(2) Am 3. November 2025 ersuchte Irland gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2021/241 die Kommission, eine Änderung des Durchführungsbeschlusses des 
Rates vom 8. September 2021 vorzuschlagen, da der RRP aufgrund objektiver 
Umstände teilweise nicht mehr durchzuführen sei. Aus diesem Grund legte Irland 
einen geänderten RRP vor. 

Änderungen auf der Grundlage von Artikel 21 der Verordnung (EU) 2021/241 

(3) Die Änderungen des RRP, die Irland aufgrund objektiver Umstände eingereicht hat, 
betreffen 20 Maßnahmen. 

(4) Irland hat erklärt, dass eine Maßnahme aufgrund des Rückzugs einer kritischen 
Durchführungsstelle aus dem Plan nicht mehr durchführbar ist. Dies betrifft 

 
1 ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj. 
2 ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1. 
3 ST 11336/23 INIT. 
4 ST 15965/23 INIT; ST 15965/23 ADD 1. 
5 ST 10262/24 INIT; ST 10262/24 ADD 1; ST 10262/24 ADD 1 COR 1. 
6 ST 6318/25 INIT; ST 6318/25 ADD 1. 
7 ST 10528/25 INIT; ST 10528/25 ADD 1. 
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Maßnahme 1.2 (Beschleunigung der Dekarbonisierung des Unternehmenssektors). 
Auf dieser Grundlage hat Irland beantragt, diese Maßnahme zu streichen. Der 
Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 2021 sollte entsprechend 
geändert werden. 

(5) Darüber hinaus hat Irland erklärt, dass zwei Maßnahmen aufgrund der hohen Inflation 
bei Baumaterialien und Baustoffe nicht mehr durchführbar sind. Dies betrifft 
Maßnahme 1.4 (Künftige Elektrifizierung der Pendlerbahn von Cork durch gezielte 
Investitionen ermöglichen) und Maßnahme 2.1 (Entwicklung eines gemeinsamen 
Datenzentrums der Regierung). Aus diesem Grund hat Irland beantragt, diese 
Maßnahmen zu ändern. Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 
2021 sollte entsprechend geändert werden. 

(6) Darüber hinaus hat Irland erklärt, dass eine Maßnahme nicht mehr durchführbar ist, da 
die Inanspruchnahme der Zuschussmittel langsamer war als erwartet. Dies betrifft 
Investition 2.2 (Programm zur Förderung des digitalen Wandels von Unternehmen in 
Irland). Aus diesem Grund hat Irland beantragt, diese Maßnahme zu ändern. Der 
Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 2021 sollte entsprechend 
geändert werden. 

(7) Darüber hinaus hat Irland erklärt, dass eine Maßnahme aufgrund unvorhergesehener 
Verzögerungen im Zustimmungsverfahren nicht mehr durchführbar ist. Dies betrifft 
Maßnahme 1.6 (Verbesserte Sanierung von Torfmooren). Aus diesem Grund hat 
Irland beantragt, diese Maßnahme zu ändern. Der Durchführungsbeschluss des Rates 
vom 8. September 2021 sollte entsprechend geändert werden. 

(8) Gemäß den Ausführungen Irlands wurden vier Maßnahmen geändert und durch 
bessere Alternativen ersetzt, damit die ursprünglichen Ziele erreicht werden. Dies 
betrifft Maßnahme 1.7 (Bewirtschaftungsplan für Flusseinzugsgebiete – Programm für 
ehrgeizigere Ziele), Maßnahme 2.6 (Ausbau von eHealth-Projekten), Maßnahme 5.1 
(Ausbau der Biomethanindustrie in Irland) und Maßnahme 5.3 (SEAI/HSE 
wegweisende Pilotprojekte zu Energie und Dekarbonisierung). Aus diesem Grund hat 
Irland beantragt, diese Maßnahmen zu ändern. Da diese besseren Alternativen eine 
Änderung der Maßnahmen rechtfertigen, sollte der Durchführungsbeschluss des Rates 
vom 8. September 2021 entsprechend geändert werden. 

(9) Irland hat erläutert, dass acht Maßnahmen geändert wurden, um eine bessere 
Alternative zur Verringerung des Verwaltungsaufwands und zur Vereinfachung des 
Durchführungsbeschlusses des Rates einzuführen, mit denen die Ziele dieser 
Maßnahmen weiterhin erreicht würden. Dies betrifft die Maßnahme 1.5 (Programm 
„Große nationale Herausforderungen“), die Maßnahme 1.8 (Gesetz für Klimaschutz- 
und CO2-arme Entwicklung (Änderung)), die Maßnahme 2.4 (Online-Reaktionsoption 
für die Volkszählung), die Maßnahme 2.5 (Einsatz von 5G-Technologien für ein 
grüneres, innovativeres Irland), die Maßnahme 3.3 (Fonds für den Wandel 
technologischer Universitäten), die Maßnahme 3.5 (Bekämpfung der Geldwäsche), die 
Maßnahme 5.2 (Ladeinfrastruktur für Drogheda), die Maßnahme 5.5 (Nachrüstung 
von Nr. 6 Ely Place) und die Maßnahme 5.6 (Förderprogramm für erneuerbare 
Offshore-Energie). Aus diesem Grund hat Irland beantragt, diese Maßnahmen zu 
ändern. Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 2021 sollte 
entsprechend geändert werden. 

(10) Nach der Herabsetzung des Umsetzungsgrades nach Artikel 21 der Verordnung 
(EU) 2021/241 hat Irland beantragt, die durch die Maßnahmenstreichung und die 
Herabsetzung des Umsetzungsgrades frei gewordenen Ressourcen zu nutzen, um drei 
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Maßnahmen verstärkt umzusetzen. Dies betrifft die Maßnahme 1.3 (Wegweisendes 
Projekt für die Nachrüstung des öffentlichen Sektors), Maßnahme 3.2 (Solas Recovery 
Skills Response Programme) und Maßnahme 5.4 (Ausgeweitete wegweisende 
Programme zur Dekarbonisierung und Nachrüstung im Schulsektor). Auf dieser 
Grundlage hat Irland beantragt, den Umsetzungsgrad von drei Maßnahmen zu 
verstärken. Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 2021 sollte 
entsprechend geändert werden. 

Zuordnung der Etappenziele und Zielwerte zu den verschiedenen Tranchen 

(11) Die Unterteilung der Etappenziele und Zielwerte in Tranchen sollte geändert werden, 
um den Änderungen des RRP und dem von Irland vorgelegten vorläufigen Zeitplan 
Rechnung zu tragen. 

Bewertung durch die Kommission 

(12) Die Kommission hat den geänderten RRP nach den in Artikel 19 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) 2021/241 festgelegten Kriterien bewertet. 

Beitrag zum grünen Wandel, einschließlich der Erhaltung der biologischen Vielfalt 

(13) Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe e und Anhang V Kriterium 2.5 der 
Verordnung (EU) 2021/241 enthält der geänderte RRP Maßnahmen, die weitgehend 
(Einstufung A) zum grünen Wandel, einschließlich der Erhaltung der biologischen 
Vielfalt, oder zur Bewältigung der sich daraus ergebenden Herausforderungen 
beitragen. Die Maßnahmen zur Unterstützung der Klimaschutzziele machen einen 
Betrag aus, der 53,5 % der Gesamtzuweisung des geänderten RRP und 90,9 % der 
veranschlagten Gesamtkosten der Maßnahmen im REPowerEU-Kapitel entspricht 
(berechnet nach der Methode in Anhang VI der Verordnung (EU) 2021/241). Gemäß 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2021/241 steht der geänderte RRP mit den 
Informationen im Nationalen Energie- und Klimaplan 2021-2030 in Einklang. 

(14) Die Änderungen, die vorgenommen wurden, um objektiven Umständen Rechnung zu 
tragen, haben keinen Einfluss auf die frühere positive Bewertung des Beitrags zum 
grünen Wandel, einschließlich der Erhaltung der biologischen Vielfalt, oder zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden Herausforderungen. Die im RRP enthaltenen 
erheblichen Investitionen tragen zur Dekarbonisierung der Wirtschaft bei, indem durch 
sie die Energieeffizienz öffentlicher Gebäude verbessert, eine nachhaltige Mobilität im 
Schienenverkehr gefördert, die biologische Vielfalt durch die Sanierung von 
Torfmooren wiederhergestellt, die Wasseraufbereitung verbessert und grüne 
Forschung und Innovation erleichtert werden. Irland hat Maßnahmen aufgenommen, 
mit denen ein Inkraftsetzen der Änderungen des Klimagesetzes und der damit 
verbundenen Erhöhung der Klimaschutzziele sowie eine deutliche Erhöhung der 
Kohlenstoffsteuer während der Laufzeit des RRP sichergestellt werden. Darüber 
hinaus besteht das übergeordnete Ziel des REPowerEU-Kapitels darin, den 
ökologischen Wandel und den Klimaschutz durch den weiteren Ausbau erneuerbarer 
Energien wie nachhaltigem Biomethan und Offshore-Windenergie, die Senkung des 
Energieverbrauchs durch Sanierungsmaßnahmen am öffentlichen Gebäudebestand 
sowie die Bereitstellung von klimaneutralen öffentlichen Verkehrsmitteln 
voranzubringen. 

Beitrag zum digitalen Wandel 

(15) Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe f und Anhang V Kriterium 2.6 der 
Verordnung (EU) 2021/241 enthält der geänderte RRP Maßnahmen, die weitgehend 
(Einstufung A) zum digitalen Wandel oder zur Bewältigung der sich daraus 
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ergebenden Herausforderungen beitragen. Die Maßnahmen zur Unterstützung der 
Digitalisierungsziele machen einen Betrag aus, der 33,3 % der Gesamtzuweisung des 
geänderten RRP entspricht (berechnet nach der Methode in Anhang VII der genannten 
Verordnung). 

(16) Die Änderungen, die vorgenommen wurden, um objektiven Umständen Rechnung zu 
tragen, haben keinen Einfluss auf die frühere positive Bewertung des Beitrags zum 
digitalen Wandel oder zur Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen. Mehrere Maßnahmen sind darauf zugeschnitten, zum digitalen 
Wandel beizutragen, indem die Digitalisierung von Unternehmen gefördert, das Risiko 
der digitalen Kluft – auch im Bildungswesen – angegangen, die digitalen 
Kompetenzen verbessert sowie die Entwicklung digitaler Infrastrukturen und die 
Erbringung digitaler öffentlicher Dienstleistungen unterstützt werden. 

Kostenberechnung 

(17) Im Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe i und Anhang V Kriterium 2.9 der 
Verordnung (EU) 2021/241 ist die im geänderten RRP angegebene Begründung für 
die veranschlagten Gesamtkosten des RRP in mittlerem Maße (Einstufung B) 
angemessen und plausibel, steht im Einklang mit dem Grundsatz der Kosteneffizienz 
und entspricht den erwarteten volkswirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen. 

(18) Die von Irland vorgelegten Angaben zu den Kosten des geänderten RRP sind 
detailliert und hinreichend belegt. Darüber hinaus reichte Irland gesonderte Unterlagen 
ein, einschließlich aktualisierterer Fassungen der Kostenberechnungen. Die Bewertung 
der Kostenschätzungen und ergänzenden Informationen zeigt, dass der Großteil der 
Kosten der geänderten Maßnahmen gut begründet, angemessen und plausibel ist und 
keine Kosten eingerechnet sind, die durch eine bestehende oder geplante Finanzierung 
durch die Union gedeckt sind. Einige Positionen der Kostenaufstellung sind jedoch 
nicht vollständig dokumentiert, was zu der Einschätzung führt, dass die 
Kosteninformationen von mittlerer Klarheit sind, was der Einstufung B entspricht. Die 
geschätzten Gesamtkosten des RRP stehen im Einklang mit dem Grundsatz der 
Kosteneffizienz und entsprechen den erwarteten nationalen volkswirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen. 

Sonstige Bewertungskriterien 

(19) Aus Sicht der Kommission haben die von Irland vorgelegten Änderungen keinen 
Einfluss auf die im Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 2021 
enthaltene positive Bewertung in Bezug auf die Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und 
Kohärenz des RRP auf Basis der in Artikel 19 Absatz 3 Buchstaben a, b, c, d, da, db, 
g, h, j und k festgelegten Bewertungskriterien. 

Maßnahmen zur Unterstützung von Investitionen, die zu den Zielen der Plattform für 
strategische Technologien für Europa (STEP) beitragen 

(20) Gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/795 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. Februar 2024 zur Einrichtung der Plattform 
„Strategische Technologien für Europa“ (STEP)8 hat Irland Projekte, denen ein 
Souveränitätssiegel nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2024/795 zuerkannt 
wurde, als vorrangig erachtet. Irland vertrat jedoch die Auffassung, dass kein Projekt, 
dem ein Souveränitätssiegel verliehen worden war, in den geänderten RRP 

 
8 ABl. L, 2024/795 vom 29.2.2024. 
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aufgenommen werden sollte, da die Zeit für die Fertigstellung eines solchen Projekts 
vor Ablauf der Laufzeit der Aufbau- und Resilienzfazilität nicht ausreichen würde. 

Positive Bewertung 

(21) Nachdem die Kommission den geänderten RRP positiv bewertet und festgestellt hat, 
dass der Plan die in der Verordnung (EU) 2021/241 festgelegten Bewertungskriterien 
gemäß Artikel 20 Absatz 2 und Anhang V der genannten Verordnung in 
zufriedenstellender Weise erfüllt, sollten die zur Durchführung des geänderten RRP 
erforderlichen Reformen und Investitionsvorhaben, die einschlägigen Etappenziele, 
Zielwerte und Indikatoren sowie der Betrag, der von der Union für die Durchführung 
des geänderten RRP bereitgestellt wird, festgelegt werden. 

Finanzbeitrag 

(22) Die geschätzten Gesamtkosten des geänderten RRP Irlands belaufen sich auf 
1 153 797 007 EUR. Da die veranschlagten Gesamtkosten des geänderten RRP dem 
aktualisierten finanziellen Beitrag, der Irland maximal zur Verfügung steht, entspricht, 
sollte der nach Artikel 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2021/1755 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 sowie nach Artikel 20 Absatz 4 und 
Artikel 21a Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/241 festgelegte finanzielle Beitrag, 
der Irland für den geänderten RRP zugewiesen wird, 1 153 797 007 EUR betragen. 
Daher bleibt der Irland zur Verfügung gestellte finanzielle Beitrag unverändert. 

(23) Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 2021 sollte daher 
entsprechend geändert werden. Aus Gründen der Klarheit sollte der Anhang des 
Durchführungsbeschlusses des Rates vom 8. September 2021 vollständig ersetzt 
werden. 

(24) Dieser Beschluss sollte das Ergebnis von Verfahren zur Vergabe von Unionsmitteln 
im Rahmen anderer Unionsprogramme als der Fazilität sowie möglicher Verfahren im 
Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung des Funktionierens des Binnenmarkts, 
insbesondere von Verfahren nach Maßgabe der Artikel 107 und 108 AEUV, unberührt 
lassen. Er enthebt die Mitgliedstaaten keinesfalls ihrer Pflicht, etwaige staatliche 
Beihilfen gemäß Artikel 108 des Vertrags bei der Kommission anzumelden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 
Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans 

Die Bewertung des geänderten Aufbau- und Resilienzplans (RRP) Irlands auf der Grundlage 
der in Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/241 genannten Kriterien wird gebilligt. 

Artikel 2 
Änderungen 

Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 8. September 2021 zur Billigung der Bewertung 
des Aufbau- und Resilienzplans Irlands wird wie folgt geändert: 

 
9 Verordnung (EU) 2021/1755 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 2021 zur 

Einrichtung der Reserve für die Anpassung an den Brexit (ABl. L 357 vom 8.10.2021, S. 1, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj). 
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DE 6  DE 

Der Anhang des Durchführungsbeschlusses des Rates vom 8. September 2021 zur Billigung 
der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Irlands erhält die Fassung des Anhangs des 
vorliegenden Beschlusses. 

Artikel 3 
Adressat 

Dieser Beschluss ist an die Republik Irland gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident/Die Präsidentin 
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Brüssel, den 17.12.2025  
COM(2025) 788 final 

ANNEX 

 

ANHANG 
 

des 

Vorschlags für einen DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES 

zur Änderung des Durchführungsbeschlusses vom 8. September 2021 zur Billigung der 
Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Irlands 

{SWD(2025) 428 final}  
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ANLAGE 

ABSCHNITT 1: REFORMEN UND INVESTITIONEN IM RAHMEN DES AUFBAU- UND 
RESILIENZPLANS 

1. BESCHREIBUNG DER REFORMEN UND INVESTITIONEN  

A. KOMPONENTE 1: FÖRDERUNG DES ÖKOLOGISCHEN WANDELS 

Diese Komponente des irischen Aufbau- und Resilienzplans trägt zur Bewältigung der 
Herausforderungen Irlands in den Bereichen Klima und biologische Vielfalt bei und zielt darauf ab, 
die Dekarbonisierung der irischen Wirtschaft zu beschleunigen, da Irland bei der Dekarbonisierung 
hinter anderen Mitgliedstaaten zurückbleibt. 

Mit der Komponente werden zwei Ziele verfolgt: 

 Den allgemeinen Governance-Rahmen zu stärken, indem die wichtigsten Klimaziele und die 
damit verbundenen institutionellen Strukturen und Prozesse in den nationalen 
Rechtsvorschriften verankert werden; und 

 Einschlägige Finanzmittel für Projekte zur Dekarbonisierung, wie Nachrüstung und 
Investitionen in den Schienenverkehr, bereitzustellen und gleichzeitig die 
Widerstandsfähigkeit und Sanierung von Ökosystemen zu verbessern; 

Die Komponente trägt dazu bei, die länderspezifischen Empfehlungen in Bezug auf vorgezogene 
Investitionen mit Schwerpunkt auf der Verringerung der CO2-Emissionen und der Energiewende, 
der Verringerung der Treibhausgasemissionen, dem nachhaltigen Verkehr sowie der 
Wasserversorgung und -behandlung (länderspezifische Empfehlungen 3 aus den Jahren 2019 und 
2020) umzusetzen. Sie trägt auch zur Empfehlung bei, Forschung und Innovation zu fördern und 
anzuregen (länderspezifische Empfehlungen 3 aus den Jahren 2019 und 2020).  

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im 
Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des DNSH-Grundsatzes (2021/C58/01) 
festgelegt sind, zu berücksichtigen ist.  

A.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investitionen: 1.3 Projekt „Retrofit Pathfinder“ für den öffentlichen Sektor  

Ziel dieser Investition ist es, den Energieverbrauch öffentlicher Gebäude zu senken.  

Die Maßnahme besteht in der Nachrüstung öffentlicher Gebäude. 
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Investitionen: 1.4 Ermöglichung der künftigen Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in den 
Pendlerschienenverkehr in Cork 

Ziel der Investition ist es, die künftige Elektrifizierung des Schienenverkehrs im Großraum Cork zu 
ermöglichen. 

Die Investition besteht in der Errichtung einer erweiterten Plattform am Bahnhof Kent; zweigleisige 
Verfolgung der derzeitigen eingleisigen Strecke und Signalgebungsarbeiten für den zweigleisigen 
Abschnitt zwischen Glounthaune und Midleton; und die erneute Signalisierung von mindestens 
62 km Eisenbahnstrecken. 

Investitionen: 1.5 Nationales Programm „Große Herausforderungen“ 

Ziel der Investition ist es, die Forschung und Entwicklung im Rahmen von Projekten in den Bereichen 
Klima, Digitales und Kreislaufwirtschaft zu fördern.  

Die Investition besteht in der Finanzierung ausgewählter FuE-Projekte.  

Investitionen: 1.6 Verbesserte Sanierung von Torfmooren  

Ziel der Investition ist es, eine weitere Schädigung von Torfmooren zu verhindern und ihren Zustand 
zu verbessern und wiederherzustellen. 

Die Investition besteht in der Sanierung von 24 500 Hektar Torfmoorflächen. 

Investition 1.7 „Bewirtschaftungsplan für die Einzugsgebiete – Programm für ehrgeizigere Ziele“  

Ziel der Investition ist die Modernisierung der Abwasserinfrastruktur. 

Die Investition besteht aus: I) die Modernisierung von mindestens 10 Abwasserbehandlungsanlagen; 
II) Durchführbarkeitsstudien zu mindestens 20 Abwasserbehandlungsanlagen; und iii) Überwachung 
von mindestens 20 Standorten. 

Reform: 1.8 Gesetz über Klimaschutz und CO2-arme Entwicklung (Änderung) 

Ziel dieser Reform ist es, ein Emissionsreduktionsziel für 2030 und das Ziel der Klimaneutralität bis 
2050 im Primärrecht festzulegen und den Governance-Rahmen für die Verwirklichung dieser Ziele 
zu stärken. 

Die Reform besteht in der Unterzeichnung und dem Inkrafttreten des Gesetzes über Klimaschutz und 
CO2-arme Entwicklung (Änderungsgesetz), das unter anderem vorsieht, das Ziel der Klimaneutralität 
bis 2050 auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, fünfjährliche CO2-Budgets auf sektoraler und 
gesamtwirtschaftlicher Ebene zu verabschieden, die ersten beiden CO2-Budgets im Einklang mit dem 
Reduktionsziel von 51 % für 2030 festzulegen, eine jährliche Aktualisierung des Klimaaktionsplans 
vorzubereiten und eine jährliche Klimaberichterstattung durchzuführen. 

Die Reform muss bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein. 

Reform: 1.9 CO2-Steuer 

Ziel der Reform ist es, zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beizutragen, indem Anreize für die 
Nutzung fossiler Brennstoffe gesetzt, die Nutzung erneuerbarer Energien durch Industrie und 
Gesellschaft gefördert und Energieeffizienzsteigerungen gefördert werden.  
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Die Reform besteht in der Umsetzung aufeinanderfolgender jährlicher Erhöhungen des CO2-
Steuersatzes um 7,50 EUR pro Jahr zwischen 2021 und 2025 entsprechend dem Zielpfad, der zu 
einem Satz von 100 EUR pro Tonne CO2-Emissionen im Jahr 2030 führen würde.  

Die Reform muss bis zum 30. Juni 2025 abgeschlossen sein.
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A.2.  Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

9 1.3  
Programm zur 
energetischen 
Sanierung von 
Gebäuden des 
öffentlichen 
Sektors 

Meilenstei
n 

Beginn der 
Nachrüstarbeiten 

Hauptauftragneh
mer haben mit 
Nachrüstarbeiten 
begonnen  

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Die Hauptauftragnehmer müssen vom Amt für 
öffentliche Arbeiten benannt worden sein und mit 
den Nachrüstarbeiten auf den Baustellen begonnen 
haben. 

 

10 1.3 Programm 
zur energetischen 
Sanierung von 
Gebäuden des 
öffentlichen 
Sektors 

Meilenstei
n 

Nachrüstung 
öffentlicher 
Gebäude  

Nachrüstung 
öffentlicher 
Gebäude  

— — — Q2 2026 Mindestens 7500 Quadratmeter nachgerüstet, um 
den geschätzten Primärenergieverbrauch um 
mindestens 30 % zu senken.  

11 1.3 Programm 
zur energetischen 
Sanierung von 
Gebäuden des 
öffentlichen 
Sektors 

Meilenstei
n 

Die 
Nachrüstungsarbe
iten am Tom 
Johnson House 
sind 
abgeschlossen. 

Abschluss der 
Nachrüstung des 
Tom Johnson 
House 

— — — 4. 
QUART
AL 

2023 Das Tom Johnson House muss vollständig auf die 
Gebäudeenergieeffizienzklasse A2 oder höher 
umgerüstet worden sein und eine Verringerung des 
Primärenergieverbrauchs um mindestens 30 % 
erreicht haben. 

12 1.4  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerverkehr in 
Cork 

Meilenstei
n 

Unterzeichnung 
eines 
Rahmenvertrags 
für emissionsfreie 
Fahrzeuge mit 
emissionsfreiem 
Antrieb 

Rahmenvertrag 
für emissionsfreie 
Fahrzeuge mit 
emissionsfreiem 
Antrieb 

— — — Q2 2022 Irish Rail muss einen zehnjährigen Rahmenvertrag 
für emissionsfreie Fahrzeuge mit emissionsfreiem 
Antrieb für das irische Schienennetz unterzeichnet 
haben. 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

14 1.4.1  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerverkehr in 
Cork 

Meilenstei
n 

Vergabe des 
Planungsauftrags 
Kent Station  

Mitteilung über 
die Vergabe des 
Planungsauftrags 
für die 
Durchlaufplattfor
m des Bahnhofs 
Kent 

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Für die Planung der Durchlaufplattform der Station 
Kent muss ein Auftrag vergeben worden sein. 

15 1.4.1  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerschienenv
erkehr in Cork  

Meilenstei
n 

Vergabe von 
Bauaufträgen 

Die Bauaufträge 
werden vergeben. 

— —  — 4. 
QUART
AL 

2022 Bauaufträge müssen vergeben worden sein. 
4 900 000 EUR werden bei der Vergabe dieser 
Aufträge gebunden. 

16 1.4.1  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerschienenv
erkehr in Cork 

Meilenstei
n 

Bau einer 
Durchlaufplattfor
m 

Bau der 
Durchlaufplattfor
m 

— — — 4. 
QUART
AL 

2024 Die Durchlaufplattform der Station Kent muss 
gebaut sein. 

17 1.4.2  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 

Meilenstei
n 

Vorlage einer 
Umweltverträglic
hkeitsprüfung 

Vorlage des 
Berichts über die 
Umweltverträglic
hkeitsprüfung bei 

— — — Q3 2022 Irish Rail hat den Planungsbehörden einen Bericht 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung der 
zweigleisigen Verbringung von Glounthaune nach 
Midleton gemäß den Anforderungen der Richtlinie 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerschienenv
erkehr in Cork 

den 
Planungsbehörde
n 

2011/92/EU in der durch die Richtlinie 2014/52/EU 
geänderten Fassung vorgelegt. 

18 1.4.2  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerschienenv
erkehr in Cork  

Meilenstei
n 

Vergebener 
Bauauftrag 

Vergabe des 
Bauauftrags 

— —  — 4. 
QUART
AL 

2022 Der Hauptbauauftrag muss vergeben worden sein. 
48 400 000 EUR werden bei der Vergabe dieses 
Auftrags gebunden. 

19 1.4.2  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerschienenv
erkehr in Cork 

Meilenstei
n 

Beginn der 
Arbeiten an der 
Strecke 
Glounthaune-
Midleton 

Beginn der 
Arbeiten an der 
zweigleisigen 
Strecke 
Glounthaune-
Midleton  

— — — Q1 2024 Die Arbeiten an der zweigleisigen Verlegung der 
derzeitigen Einzelstrecke Glounthaune-Midleton 
müssen begonnen haben. Der Beginn der Arbeiten 
muss durch eine Bestätigung der nationalen 
Verkehrsbehörde formalisiert worden sein. 

20 1.4.2  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 

Sollvorgab
e 

Gleisbauarbeiten 
zwischen 
Glounthaune und 
Midleton 

— Km 0 7,5 Q2 2026 Mindestens 7,5 km Gleis zwischen Glounthaune 
und Midleton. 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

Pendlerschienenv
erkehr in Cork 

21 1.4.3  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerschienenv
erkehr in Cork 

Meilenstei
n 

Hauptauftrag für 
Planung und Bau 
vergeben 

Der Hauptauftrag 
für Planung und 
Bau im 
Zusammenhang 
mit der 
Neusignalisierun
g der Strecken 
wird vergeben. 

— — — 4. 
QUART
AL 

2022 Der Hauptauftrag für Planung und Bau muss 
vergeben worden sein. 34 600 000 EUR werden bei 
der Vergabe dieses Auftrags gebunden. 

22 1.4.3  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerschienenv
erkehr in Cork 

Meilenstei
n 

Akzeptanz des 
detaillierten 
Entwurfsschemas 

Annahme des 
endgültigen 
detaillierten 
Entwurfs- und 
Bauplans durch 
die nationale 
Verkehrsbehörde 

— — — 4. 
QUART
AL 

2023 Das endgültige Planungs- und Bauschema für die 
Neusignalisierung der Strecken muss akzeptiert 
worden sein. 

23 1.4.3  
Ermöglichung 
der künftigen 
Elektrifizierung 
durch gezielte 
Investitionen in 
den 
Pendlerschienenv
erkehr in Cork 

Sollvorgab
e 

Installation von 
Signalanlagen 

— Km 0 62 Q2 2026 Es müssen Signalanlagen mit einer Geschwindigkeit 
von mindestens 62 km installiert sein. 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

24a 1.5 Nationale 
Große 
Herausforderung 

Meilenstei
n 

Veröffentlichung 
von 
Aufforderungen 
zur Einreichung 
von Vorschlägen  

Unterlagen zur 
Aufforderung zur 
Einreichung von 
Vorschlägen mit 
den einschlägigen 
Bestimmungen 

   Q1 2026 Für die folgenden Herausforderungen wird eine 
Reihe von Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen veröffentlicht: 

Herausforderung für 2050 
Herausforderung „Innovation im 
Energiebereich“ 
Herausforderung „Nachhaltige 
Gemeinschaften“ 
Künftige digitale Herausforderungen 
Herausforderung „Digitales für Resilienz“ 
— OurTech-Challenge 
Künftige Herausforderungen im Bereich 
der Lebensmittelsysteme 
Herausforderung „Gesunde Umwelt für 
alle“ 
 

Die Antragsunterlagen für die Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen schließen Forschung 
und Innovation, die in direktem Zusammenhang mit 
der weiteren Verwendung fossiler Brennstoffe, 
einschließlich der nachgelagerten Verwendung 
(d. h. im Zusammenhang mit Kohle, Braunkohle, 
Öl/Erdöl, blauem und grauem Wasserstoff und 
Erdgas), stehen, sowie Forschung im 
Zusammenhang mit Verbrennungsanlagen oder 
Deponien aus. Darüber hinaus müssen die 
Antragsunterlagen eine Bestimmung zur 
Technologieneutralität enthalten. 

24 1.5  Meilenstei
n 

Vergabe von 
Angebotsschreibe

Gegengezeichnet
e 

— — — Q1 2026 Im Rahmen der Herausforderung „Herausforderung 
2050“, „Energieinnovationsherausforderung“ und 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

Nationale Große 
Herausforderung 

n für ausgewählte 
Projekte 

Angebotsschreibe
n für ausgewählte 
Projekte 

„Nachhaltige Gemeinschaften“ müssen für 
ausgewählte Projekte Angebotsschreiben über einen 
Betrag von mindestens 25 704 947 EUR vergeben 
worden sein. 

27 1.5  
Nationale Große 
Herausforderung  

Meilenstei
n 

Vergabe von 
Angebotsschreibe
n für ausgewählte 
Projekte 

Gegengezeichnet
e 
Angebotsschreibe
n für ausgewählte 
Projekte 

— — — Q1 2026 Für ausgewählte Projekte im Rahmen der 
Herausforderungen „Künftige digitale 
Herausforderung“, „Digitale Herausforderung für 
Resilienz“ und „Unsere Technologie“ müssen 
Angebotsschreiben in Höhe von mindestens 
20 649 515 EUR vergeben worden sein.  

30 1.5  
Nationale Große 
Herausforderung 

Meilenstei
n 

Vergabe von 
Angebotsschreibe
n für ausgewählte 
Projekte 

Gegengezeichnet
e 
Angebotsschreibe
n für ausgewählte 
Projekte 

— — — Q1 2026 Für ausgewählte Projekte im Rahmen der 
Herausforderung „Künftige Lebensmittelsysteme“ 
und der Herausforderung „Gesunde Umwelt für 
alle“ müssen Angebotsschreiben über einen Betrag 
von mindestens 19045538 EUR vergeben worden 
sein. 

32 1.6  
Verstärkte 
Sanierung von 
Peatlands 

Meilenstei
n 

Vorstudie zur 
Sanierung von 
Torfflächen 

Veröffentlichung 
einer Vorstudie 
zur Durchführung 
der Maßnahme 

— — — Q3 2021 Es muss eine Vorstudie über die Sanierung von 
Torfmooren veröffentlicht worden sein, 
einschließlich der Umweltziele, der anzuwendenden 
Sanierungsstandards, der Liste der für die Sanierung 
ausgewählten Moore und der Kriterien für ihre 
Auswahl. 

33 1.6  
Verstärkte 
Sanierung von 
Peatlands 

Sollvorgab
e 

Beginn der 
Arbeiten an den 
ersten Mooren 

— Anzahl 0 19 4. 
QUART
AL 

2021 Die Sanierung von mindestens 19 Mooren muss 
begonnen haben. Der Beginn der Verbesserungen 
wird durch Vor-Ort-Inspektionen und technische 
Bewertungen sichergestellt, die in einem 
Fortschrittsbericht enthalten sein müssen.  

34 1.6  
Verstärkte 
Sanierung von 
Peatlands 

Sollvorgab
e 

Beginn der 
Arbeiten an 
zusätzlichen 
Mooren 

— Anzahl 19 61 4. 
QUART
AL 

2023 Die Sanierung zusätzlicher Moore muss für 
mindestens weitere 42 Moore begonnen haben. Der 
Beginn der Verbesserungen wird durch 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

zusammenfassende Berichte über die Vor-Ort-
Inspektionen sichergestellt. 

36 1.6  
Verstärkte 
Sanierung von 
Peatlands 

Sollvorgab
e 

Sanierungsarbeite
n auf einer Fläche 
von 
24 500 Hektar 

— Hektar 0 24 500 Q2 2026 Die Sanierungsarbeiten müssen auf einer Fläche von 
24500 Hektar im Wesentlichen abgeschlossen sein. 

37 1.7  
Bewirtschaftungs
plan für die 
Einzugsgebiete – 
Programm für 
ehrgeizigere 
Ziele 

Meilenstei
n 

Auswahl der in 
Frage 
kommenden 
Kläranlagen  

Veröffentlichung 
der Liste von 
mindestens 10 
förderfähigen 
Stätten 

— — — Q1 2022 Es muss eine Liste von mindestens zehn für die 
Nachrüstung ausgewählten Standorten veröffentlicht 
worden sein. Er stützt sich auf die Bewertung einer 
Expertengruppe und enthält eine Beschreibung der 
Art der erforderlichen Aufrüstung. 

38 1.7  
Bewirtschaftungs
plan für die 
Einzugsgebiete – 
Programm für 
ehrgeizigere 
Ziele 

Meilenstei
n 

Beginn der 
Modernisierung 
kleiner 
Abwasserbehandl
ungsanlagen  

Dem 
Bauunternehmer 
ausgestellter 
Arbeitsauftrag, in 
dem der 
vollständige 
Umfang der 
Arbeiten und der 
Zeitplan für die 
Fertigstellung 
dieses Umfangs 
angegeben sind  

— — — Q2 2022 Die Modernisierungsarbeiten an den kleinen 
Abwasserbehandlungsanlagen müssen mit der 
Erteilung eines Bauauftrags an den beauftragten 
Bauunternehmer begonnen haben. 

39 1.7  
Bewirtschaftungs
plan für die 
Einzugsgebiete – 
Programm für 

Sollvorgab
e 

Modernisierung 
von Kläranlagen 

— Anzahl 0 10 Q3 2025 Für die Modernisierung von mindestens 10 
Abwasserbehandlungsanlagen ausgestellte 
Inbetriebnahmebescheinigungen.  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

ehrgeizigere 
Ziele 

40 1.7  
Bewirtschaftungs
plan für die 
Einzugsgebiete – 
Programm für 
ehrgeizigere 
Ziele 

Sollvorgab
e 

Durchführbarkeit
sstudien und 
Bewertungen zur 
Bewertung von 
Möglichkeiten 
für 
Modernisierunge
n 

— Anzahl 0 20 4. 
QUART
AL 

2023 Durchführbarkeitsstudien und Bewertungen von 
mindestens 20 Abwasserbehandlungsanlagen 
müssen abgeschlossen sein. Eine Zusammenfassung 
der 20 Durchführbarkeitsstudien muss auf der 
Website Irish Water veröffentlicht worden sein. 

41 1.7  
Bewirtschaftungs
plan für die 
Einzugsgebiete – 
Programm für 
ehrgeizigere 
Ziele 

Meilenstei
n 

Veröffentlichung 
der für die 
Überwachung 
ausgewählten 
Stätten 

Veröffentlichung 
einer Liste von 
mindestens 20 
Standorten, die 
für die 
Überwachung 
biologischer und 
physikalisch-
chemischer 
Indikatoren 
ausgewählt 
wurden 

— — — Q2 2022 Die Liste der zu überwachenden Gebiete und die 
Bedingungen für diese Überwachung müssen von 
Irish Water festgelegt worden sein.  

42 1.7  
Bewirtschaftungs
plan für die 
Einzugsgebiete – 
Programm für 
ehrgeizigere 
Ziele 

Meilenstei
n 

Veröffentlichung 
der 
Überwachungser
gebnisse 

Veröffentlichung 
der Ergebnisse  

— — — Q3 2025 Die Ergebnisse der Überwachung müssen auf der 
Website Irish Water veröffentlicht worden sein.  

43 1.8  Meilenstei
n 

Inkrafttreten des 
Gesetzes über 

Bestimmung in 
den 

— — — Q3 2021 Die Rechtsvorschriften müssen in Kraft getreten 
sein. Sie erfordert die gesetzliche Verankerung des 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

Gesetz über 
Klimaschutz und 
CO2-arme 
Entwicklung 
(Änderung) 2021 

Klimaschutz und 
CO2-arme 
Entwicklung 
(Änderung) 2021  

Rechtsvorschrifte
n, aus der das 
Inkrafttreten 
hervorgeht  

Ziels der Klimaneutralität bis 2050, die Annahme 
des ersten CO2-Budgetprogramms im Einklang mit 
dem Reduktionsziel von 51 % bis 2030, die 
jährliche Aktualisierung des Klima-Aktionsplans 
und die Durchführung der jährlichen 
Klimaberichterstattung in Bezug auf den Stand der 
Umsetzung der im Klima-Aktionsplan 
vorgesehenen Maßnahmen und den Grad der 
Verwirklichung der Verringerung der 
Treibhausgasemissionen. 

44 1.8 
Gesetz über 
Klimaschutz und 
CO2-arme 
Entwicklung 
(Änderung) 2021  

Meilenstei
n 

Annahme der 
ersten drei 
fünfjährigen 
CO2-Budgets  

Annahme und 
Veröffentlichung 
der ersten drei 
fünfjährigen 
CO2-Budgets  

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Die ersten drei fünfjährigen CO2-Budgets müssen 
angenommen worden sein. Die CO2-Budgets 
müssen mit dem Reduktionsziel von 51 % bis 2030 
im Einklang stehen. 

45 1.8 
Gesetz über 
Klimaschutz und 
CO2-arme 
Entwicklung 
(Änderung) 2021  

Meilenstei
n 

Erste 
Aktualisierung 
des 
Klimaaktionsplan
s 

Annahme und 
Veröffentlichung 
der jährlichen 
Aktualisierung 
des 
Klimaaktionsplan
s 

— — — Q3 2022 Es muss ein überarbeiteter Klimaaktionsplan 
angenommen worden sein, in dem zusätzliche 
Politiken und Maßnahmen festgelegt sind, die 
erforderlich sind, um Irland auf den Weg zu seinem 
erklärten Ziel zu bringen, die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 51 % 
gegenüber dem Stand von 2018 zu senken und bis 
2050 Klimaneutralität zu erreichen. Der 
Klimaaktionsplan muss auf den Rahmen und die 
Ziele des Gesetzes über Klimaschutz und CO2-arme 
Entwicklung (Änderung) von 2021 abgestimmt sein 
und mit den Verpflichtungen Irlands im Rahmen der 
Klima- und Energievorschriften der EU im Einklang 
stehen. 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

47 1.9  
CO2-Steuer 

Meilenstei
n 

Rechtsvorschrifte
n über den CO2-
Steuerpfad 

Bestimmung des 
Gesetzgebungsak
ts, aus der das 
Inkrafttreten der 
Rechtsvorschrifte
n über den 
Zielpfad für den 
CO2-Steuersatz 
hervorgeht 

— — — 4. 
QUART
AL 

2020 Die Rechtsvorschriften müssen in Kraft getreten 
sein und die jährlichen Erhöhungen der Steuersätze 
eingeführt haben. Sie muss erstmals ein langfristiges 
CO2-Preissignal bis 2030 auf legislativer Grundlage 
gesetzt haben. Spezifische Steuersätze für jeden 
betroffenen Kraftstoff werden in Rechtsvorschriften 
festgelegt und auf der Website der Steuerverwaltung 
veröffentlicht. 

48 1.9  
CO2-Steuer 

Meilenstei
n 

Erhöhung des 
CO2-Steuersatzes 
für 2021 

Bei Bedarf 
durchgeführte 
Verwaltungsmaß
nahmen zur 
Einführung von 
Zinserhöhungen 
gemäß dem 
Finanzgesetz 
2020 

— — — Q2 2021 Das Haushalts- und Finanzgesetz ist in Kraft 
getreten und sieht für 2021 eine jährliche Erhöhung 
um 7,50 EUR pro Tonne CO2-Emissionen vor. 
Diese Erhöhung gilt für alle betroffenen Brennstoffe 
ab den im Finanzgesetz 2020 festgelegten 
Zeitpunkten. 

49 1.9  
CO2-Steuer 

Meilenstei
n 

Erhöhung des 
CO2-Steuersatzes 
für 2022 

Bei Bedarf 
durchgeführte 
Verwaltungsmaß
nahmen zur 
Einführung von 
Zinserhöhungen 
gemäß dem 
Finanzgesetz 
2020 

— — — Q2 2022 Das Haushalts- und Finanzgesetz ist in Kraft 
getreten und sieht für 2022 eine jährliche Erhöhung 
um 7,50 EUR pro Tonne CO2-Emissionen vor.  
Diese Erhöhung gilt für alle betroffenen Brennstoffe 
ab den im Finance Act 2020 festgelegten 
Zeitpunkten. 

50 1.9  
CO2-Steuer 

Meilenstei
n 

Erhöhung des 
CO2-Steuersatzes 
für 2023 

Bei Bedarf 
durchgeführte 
Verwaltungsmaß
nahmen zur 

— — — Q2 2023 Das Haushalts- und Finanzgesetz ist in Kraft 
getreten und sieht für 2023 eine jährliche Erhöhung 
um 7,50 EUR pro Tonne CO2-Emissionen vor.  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=52448&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202020;Code:AL;Nr:2020&comp=AL%7C2020%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=52448&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202020;Code:AL;Nr:2020&comp=AL%7C2020%7C


 

14 

 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvor

gabe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßein
heit 

Ausgang
swert Ziel: Quartal Jahr 

Einführung von 
Zinserhöhungen 
gemäß dem 
Finanzgesetz 
2020 

Diese Erhöhung gilt für alle betroffenen Brennstoffe 
ab den im Finance Act 2020 festgelegten 
Zeitpunkten. 

51 1.9  
CO2-Steuer 

Meilenstei
n 

Erhöhung des 
CO2-Steuersatzes 
für 2024 

Bei Bedarf 
durchgeführte 
Verwaltungsmaß
nahmen zur 
Einführung von 
Zinserhöhungen 
gemäß dem 
Finanzgesetz 
2020 

— — — Q2 2024 Das Haushalts- und Finanzgesetz ist in Kraft 
getreten und sieht für 2024 eine jährliche Erhöhung 
um 7,50 EUR pro Tonne CO2-Emissionen vor.  
Diese Erhöhung gilt für alle betroffenen Brennstoffe 
ab den im Finance Act 2020 festgelegten 
Zeitpunkten. 

52 1.9  
CO2-Steuer 

Meilenstei
n 

Erhöhung des 
CO2-Steuersatzes 
für 2025 

Bei Bedarf 
durchgeführte 
Verwaltungsmaß
nahmen zur 
Einführung von 
Zinserhöhungen 
gemäß dem 
Finanzgesetz 
2020 

— — — Q2 2025 Das Haushalts- und Finanzgesetz ist in Kraft 
getreten und sieht für 2025 eine jährliche Erhöhung 
um 7,50 EUR pro Tonne CO2-Emissionen vor.  
Diese Erhöhung gilt für alle betroffenen Brennstoffe 
ab den im Finance Act 2020 festgelegten 
Zeitpunkten. 
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B. KOMPONENTE 2: BESCHLEUNIGUNG UND AUSWEITUNG DER DIGITALEN 
REFORMEN UND DES DIGITALEN WANDELS 

Diese Komponente des irischen Aufbau- und Resilienzplans trägt zur Bewältigung der 
Herausforderungen des digitalen Wandels bei, indem sie die Digitalisierung öffentlicher Dienste und 
Unternehmen unterstützt und die digitalen Kompetenzen verbessert.  

Ziel der Komponente ist es, den digitalen Wandel des Landes zu beschleunigen und auszuweiten, 
indem die Digitalisierung von Unternehmen unterstützt, das Risiko der digitalen Kluft, auch im 
Bildungssektor, angegangen, die digitalen Kompetenzen verbessert und die Entwicklung der digitalen 
Infrastruktur und die Erbringung digitaler öffentlicher Dienste unterstützt werden.  

Die Komponente unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zu Investitionen 
in den digitalen Wandel und die digitale Infrastruktur sowie die Bewältigung des Risikos der digitalen 
Kluft, auch im Bildungssektor (länderspezifische Empfehlung 3 von 2019 und länderspezifische 
Empfehlungen 2 und 3 von 2020).  

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im 
Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des DNSH-Grundsatzes (2021/C58/01) 
festgelegt sind, zu berücksichtigen ist. 

B.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investitionen: 2.1 Bau eines staatlichen Rechenzentrums 

Ziel der Maßnahme ist die Einrichtung eines hochwertigen Rechenzentrums.  

Die Investition besteht in der Errichtung des Rechenzentrums, einschließlich der Installation 
mechanischer und elektrischer Komponenten.  

Investitionen: 2.2 Programm zur Förderung des digitalen Wandels von Unternehmen in Irland 

Ziel der Maßnahme ist es, die Digitalisierung von Unternehmen in Irland zu fördern.  

Die Investition besteht aus Programmen zur Digitalisierung von Unternehmen und der Einrichtung 
irischer europäischer digitaler Innovationszentren. 

Die Investition kann aus dem Programm „Digitales Europa“ kofinanziert werden. 

Investitionen: 2.3 Programm zur Bereitstellung digitaler Infrastruktur und Finanzierung für Schulen 

Ziel der Maßnahme ist es, sicherzustellen, dass Lernende in Grund- und weiterführenden Schulen mit 
angemessenen digitalen Kompetenzen ausgestattet werden. Die Maßnahme trägt dazu bei, die 
regionale und digitale Kluft und die Unterschiede in Irland zu beseitigen.  

Die Investition besteht aus zwei Teilmaßnahmen im digitalen Bereich in Schulen. Mit der ersten 
Teilmaßnahme (2.3.1 Digitale Infrastruktur und Schulfinanzierung – Konnektivität) wird eine 
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Hochgeschwindigkeits-Breitbandanbindung für Grundschulen bereitgestellt, und mit der zweiten 
Teilmaßnahme (2.3.2 Digitale Infrastruktur und Schulfinanzierung – IKT-Infrastruktur) wird der 
Zugang zur IKT-Infrastrukturfinanziert, insbesondere durch die Unterstützung von Schulen bei der 
Bereitstellung digitaler Geräte und Software für benachteiligte Schülerinnen und Schüler. 

Die Investition muss bis zum 30. September 2022 abgeschlossen sein. 

Investitionen: 2.4 Online-Reaktionsoption für die Volkszählung 

Ziel der Maßnahme ist es, die digitale Einreichung von Zensusdaten zu ermöglichen.  

Die Investition besteht im Aufbau einer Plattform, die die Online-Übermittlung von Zensusdaten 
unterstützt.  

Investitionen: 2.5 Einbau von Rechennotizen 

Ziel der Maßnahme ist es, den Nutzen der 5G-Technologien für öffentliche Verwaltungen zu 
maximieren. 

Die Investition besteht in der Installation von mindestens 18 Rechenknoten.  

Investitionen: 2.6 Suite von eHealth-Projekten 

Ziel der Maßnahme ist es, die Digitalisierung des irischen Gesundheitssystems zu unterstützen.  

Die Investition besteht in dem Aufbau und der Konfiguration der zentralen technischen IT-
Funktionalität für eine digitale ePharmacy-Lösung für Krankenhäuser und der Inbetriebnahme eines 
integrierten Finanzmanagementsystems in mindestens 46 Krankenhäusern oder nationalen 
Funktionen oder kommunalen Gesundheitseinrichtungen.  

Reform: 2.7 Überwindung der digitalen Kluft und Verbesserung der digitalen Kompetenzen 

Ziel der Maßnahme ist es, den digitalen Wandel der irischen allgemeinen und beruflichen Bildung 
auf allen Ebenen (Schulen, Tertiärbereich, lebenslanges Lernen) zu unterstützen, grundlegende 
digitale Kompetenzen in allen Kontexten durchgängig zu berücksichtigen und dem Risiko einer 
digitalen Kluft entgegenzuwirken.  

Die Reform umfasst Folgendes: I) eine digitale Strategie für Schulen 2021-2027, die darauf abzielt, 
das Potenzial digitaler Technologien im Unterricht, beim Lernen und bei der Bewertung 
auszuschöpfen; II) eine 10-jährige Strategie für Alphabetisierung, Numeracy und digitale Kompetenz 
von Erwachsenen, um Einzelpersonen beim Aufbau ihrer digitalen Kompetenz zu unterstützen; III) 
eine Maßnahme zur Erhöhung der Zahl der Lernenden, die in den Regierungsdatenbanken SRS, AMS 
und QBS ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit hohen IKT-Kenntnissen nachweisen können; 
und iv) eine Maßnahme zur Förderung des Zugangs zu IKT-Geräten, insbesondere indem weitere 
Hochschuleinrichtungen in die Lage versetzt werden, benachteiligten Studierenden Laptops zur 
Verfügung zu stellen.  

Die Reform muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 
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B.2.  Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvorg

abe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinhe
it 

Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

53 2.1 
Bau eines 
staatlichen 
Rechenzentrum
s 

Meilenste
in 

Unterzeichnung 
des Vertrags 
über den Bau 
des 
Rechenzentrum
s 

Unterzeichnung 
des Vertrags 

— — — Q1 2022 Der Vertrag über den Bau des Gebäudes sowie 
die mechanische und elektrische Ausstattung 
des Rechenzentrums muss unterzeichnet 
worden sein. 

54 2.1 
Bau eines 
staatlichen 
Rechenzentrum
s 

Meilenste
in 

Bau des 
Rechenzentrum
s  

Errichtung des 
Gebäudes 

— — — Q2 2025 Das Gebäude muss errichtet worden sein. Die 
mechanischen und elektrischen Komponenten 
des Rechenzentrums müssen installiert worden 
sein. 
  
Die Gestaltung des Rechenzentrums muss dem 
Europäischen Verhaltenskodex für die 
Energieeffizienz von Rechenzentren 
entsprechen. 

56 2.2 
Digitaler 
Wandel irischer 
Unternehmen 

Meilenste
in 

Veröffentlichun
g von 
Aufforderungen 
zur Einreichung 
von 
Vorschlägen 

Veröffentlichun
g von 
Aufforderungen 
zur Einreichung 
von 
Vorschlägen 

— — — Q2 2022 Die ersten Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen durch die 
Unternehmensagenturen für alle Elemente des 
Programms (z. B. die Gutscheinsysteme) 
müssen mit einer Leistungsbeschreibung 
einschließlich Förderkriterien veröffentlicht 
worden sein, mit denen sichergestellt wird, 
dass die ausgewählten Projekte den 
Technischen Leitlinien für die Anwendung des 
Grundsatzes der „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ (2021/C58/01) 
entsprechen, indem eine Ausschlussliste 
verwendet wird und die einschlägigen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvorg

abe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinhe
it 

Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

Umweltvorschriften der EU und der 
Mitgliedstaaten eingehalten werden. 

57 2.2 
Digitaler 
Wandel irischer 
Unternehmen 

Meilenste
in 

Einrichtung 
europäischer 
digitaler 
Innovationszent
ren  

Die 
europäischen 
digitalen 
Innovationszent
ren gelten als 
eingerichtet.  

— — — Q3 2022 Es müssen mindestens zwei europäische 
digitale Innovationszentren (EDIH) im 
Rahmen des Programms „Digitales Europa“ 
der Europäischen Kommission eingerichtet 
worden sein, um den digitalen Wandel von 
KMU, des öffentlichen Dienstes und der 
Wirtschaft im weiteren Sinne voranzutreiben.  
Es müssen vier irische EDIH benannt worden 
sein, die die beschränkte Aufforderung der 
Kommission für das EU-weite Netz 
weiterleiten. 

58 2.2 
Digitaler 
Wandel irischer 
Unternehmen 

Sollvorga
be 

Fonds für den 
digitalen 
Wandel zur 
Zahlung 
freigegeben 

— EUR 0 23 500 000 Q2 2026 Mindestens 23 500 000 EUR müssen zur 
Zahlung an Unternehmen weitergeleitet 
worden sein. 
 
 

59 2.3.1 
Digitale 
Infrastruktur 
und 
Schulfinanzieru
ng – 
Konnektivität 

Sollvorga
be  

Anschluss der 
Schulen an das 
Breitbandnetz 

— Anzahl 0 750 Q2 2022 Die Anbieter von 
Einzelhandelsdienstleistungen müssen in 
mindestens 750 Grundschulen Router 
installiert haben. Diese Schulen müssen an das 
Breitbandnetz der HEAnet-Schulen 
angeschlossen sein. 

60 2.3.1 
Digitale 
Infrastruktur 
und 
Schulfinanzieru

Sollvorga
be  

Anschluss der 
Schulen an das 
Breitbandnetz 

— Anzahl 750 990 Q3  2022 Die Anbieter von 
Einzelhandelsdienstleistungen haben Router in 
mindestens 990 Grundschulen installiert. 
Diese Schulen müssen an das Breitbandnetz 
der HEAnet-Schulen angeschlossen sein. 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvorg

abe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinhe
it 

Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

ng – 
Konnektivität 

61 2.3.2 
Digitale 
Infrastruktur 
und 
Schulfinanzieru
ng – IKT-
Infrastruktur 

Meilenste
in  

Veröffentlichun
g des 
Rundschreibens 
an die Schulen 
zur Mitteilung 
der 
Förderkriterien 

Veröffentlichun
g des 
Rundschreibens 
an Schulen  

— — — Q3  2021 Die Finanzierungskriterien und -mechanismen 
des Programms müssen fertiggestellt und den 
Schulen durch die Veröffentlichung eines 
Rundschreibens für Schulen mitgeteilt worden 
sein. 

62 2.3.2 
Digitale 
Infrastruktur 
und 
Schulfinanzieru
ng – IKT-
Infrastruktur 

Sollvorga
be 

Für Grund- und 
weiterführende 
Schulen 
bereitgestellte 
Mittel 

— Anzahl 0 3 415 4. 
QUART
AL 

2021 Mindestens 3415 Grund- und weiterführende 
Schulen müssen Finanzmittel für den Zugang 
zur IKT-Infrastruktur erhalten haben. 
Die Schulen erhalten Finanzmittel auf der 
Grundlage des Profils der Schule, 
einschließlich sozioökonomischer Faktoren, 
um Lernende zu erreichen, die von 
Bildungsbenachteiligung bedroht sind. 

63 2.4 
Online-
Antwortmöglich
keit für die 
Zählung 

Meilenste
in 

Das Pilotprojekt 
für die Online-
Datenerhebung 
wird zur 
Überprüfung 
der 
Durchführbarke
it getestet. 

Erprobung des 
Pilotprojekts für 
das Online-
Datenerhebungs
system 

— — — Q3 2022 Es muss ein Pilotprojekt durchgeführt worden 
sein, um das Konzept der Online-
Datenerhebung zu testen. Dazu gehören der 
Abschluss der Entwicklung und Umsetzung 
eines Pilot-Online-Zählungssystems und die 
Durchführung von Tests, um zu überprüfen, 
ob Fortschritte auf dem Weg zu einer 
vollständigen Online-Zählung erzielt werden 
können.  

65 2.4 
Online-
Antwortmöglich
keit für die 
Zählung 

Meilenste
in 

Online-
Datenerhebungs
system 
ermöglicht die 
Übermittlung 

— — — — Q2 2026 Das Online-Datenerhebungssystem ermöglicht 
die Übermittlung von Zensusdaten.  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvorg

abe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinhe
it 

Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

von 
Zensusdaten 

67 2.5 
Installation von 
Rechennotizen 

Sollvorga
be 

Installation von 
Rechenknoten 

— Anzahl 0 18 4. 
QUART
AL 

2024 Auszüge aus dem nationalen 
Managementsystem für Plattformen mit 
niedriger Latenzzeit (NLLP), die bestätigen, 
dass mindestens 18 Rechenknoten installiert 
wurden. 
 

69 2.6.1 
Reihe von 
eHealth-
Projekten – 
ePharmacy 

Meilenste
in 

Vergabe der 
Aufträge für 
ePharmacy-
Systeme  

Vergabe der 
Aufträge für die 
Beschaffung 
eines digitalen 
Apothekensyste
ms für 
Krankenhäuser 
(ePharmacy) 

— — — Q3 2021 Das Vergabeverfahren für ePharmacy muss 
mit der Unterzeichnung von Lieferverträgen 
abgeschlossen worden sein. 

70 2.6.1 
Reihe von 
eHealth-
Projekten – 
ePharmacy 

Meilenste
in 

Abschluss des 
Baus und der 
Konfiguration 
von ePharmacy 

Fertigstellung 
des Gebäudes 
und der 
Konfiguration 

— — — 4. 
QUART
AL 

2023 Der Aufbau und die Konfiguration der 
zentralen technischen IT-Funktionalität für 
eine digitale ePharmacy-Lösung für 
Krankenhäuser müssen abgeschlossen sein. 

72 2.6.2 
Paket von E-
Health-
Projekten – 
Integriertes 
Finanzmanagem
entsystem 

Meilenste
in 

Fertigstellung 
des Aufbaus 
und der 
Konfiguration 
des integrierten 
Finanzmanagem
entsystems 

Fertigstellung 
des Aufbaus 
und der 
Konfiguration 
des integrierten 
Finanzmanagem
entsystems 

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Die Konzeption, der Aufbau und die 
Konfiguration des integrierten 
Finanzmanagementsystems müssen in 
Vorbereitung auf Systemtests abgeschlossen 
worden sein. 

73 2.6.2 
Paket von E-
Health-

Sollvorga
be 

Einführung des 
integrierten 

— Anzahl 0 46 4. 
QUART
AL 

2025 Aus den Stufenberichten muss hervorgehen, 
dass das integrierte Finanzverwaltungssystem 
in mindestens 46 Krankenhäusern oder 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvorg

abe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinhe
it 

Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

Projekten – 
Integriertes 
Finanzmanagem
entsystem 

Finanzmanagem
entsystems 

nationalen Einrichtungen oder kommunalen 
Gesundheitsorganisationen in Betrieb 
genommen wurde. 

74 2.7 
Überwindung 
der digitalen 
Kluft und 
Verbesserung 
der digitalen 
Kompetenzen  

Meilenste
in 

Veröffentlichun
g der digitalen 
Strategie für 
Schulen 

Veröffentlichun
g der neuen 
digitalen 
Strategie für 
Schulen 

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Die digitale Strategie für Schulen muss 
veröffentlicht worden sein. Darin wird die 
Politik des Bildungsministeriums zur 
Einbettung des Einsatzes digitaler 
Technologien in das Lehren, Lernen und 
Bewerten im irischen Schulsystem dargelegt, 
einschließlich der politischen Ziele und 
Prioritäten sowie der Maßnahmen, die 
ergriffen werden sollen, um die erforderlichen 
Ergebnisse im Einklang mit den Zielen zu 
erzielen. 

75 2.7 
Überwindung 
der digitalen 
Kluft und 
Verbesserung 
der digitalen 
Kompetenzen  

Sollvorga
be 

Steigerung der 
Zahl der 
Hochschulabsol
venten mit 
hohen IKT-
Kenntnissen 

— Anzahl — 10 900 4. 
QUART
AL 

2022 Mindestens 10900 Lernende werden in den 
Regierungsdatenbanken SRS, AMS und QBS 
als Personen erfasst, die im Jahr 2021 ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium mit IKT-
Kompetenzen auf hohem Niveau absolviert 
haben. Diese Kompetenzen werden als NFQ-
Niveau 6 oder höher definiert. 

76 2.7 
Überwindung 
der digitalen 
Kluft und 
Verbesserung 
der digitalen 
Kompetenzen  

Meilenste
in 

Veröffentlichun
g der 
Zehnjahresstrate
gie für 
Kompetenzen 
von 
Erwachsenen 

Veröffentlichun
g der 10-Jahres-
Strategie für 
Alphabetisierun
g, Numeracy 
und digitale 
Kompetenz von 
Erwachsenen 

— — — Q3 2021 Eine 10-Jahres-Strategie für Alphabetisierung, 
Numeracy und digitale Kompetenz von 
Erwachsenen muss angenommen und 
veröffentlicht worden sein. Darin werden Ziele 
für den Erwerb grundlegender digitaler 
Kompetenzen festgelegt. 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzi
el/Zielvorg

abe 

Name/Bezeichnu
ng 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinhe
it 

Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

77 2.7 
Überwindung 
der digitalen 
Kluft und 
Verbesserung 
der digitalen 
Kompetenzen  

Sollvorga
be 

Benachteiligte 
Schüler, die mit 
IKT-Geräten 
ausgestattet sind  

— Anzahl 0 20 000 4. 
QUART
AL 

2021 Benachteiligten Studierenden in der 
weiterführenden und höheren Bildung müssen 
mindestens 20000 Laptops zur Verfügung 
gestellt worden sein.  
Die Laptop-Spezifikationen müssen in 
Zusammenarbeit mit Fachexperten von 
Hochschul- oder Weiterbildungseinrichtungen 
erstellt worden sein, und die Geräte müssen 
für das Hochschul- und 
Weiterbildungsangebot geeignet sein. 
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KOMPONENTE 3: SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE ERHOLUNG UND SCHAFFUNG 
VON ARBEITSPLÄTZEN 

Diese Komponente des irischen Aufbau- und Resilienzplans trägt zur Bewältigung der folgenden 
Herausforderungen bei: I) die Notwendigkeit, Aktivierungsstrategien zu fördern; II) die 
Notwendigkeit, den Fachkräftemangel zu beheben und die Arbeitskräfte auf den grünen und den 
digitalen Wandel vorzubereiten; III) die Notwendigkeit, regulatorische Hindernisse für das 
Unternehmertum abzubauen; IV) die Notwendigkeit, den Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche 
zu stärken; V) die Notwendigkeit, Merkmale des Steuersystems anzugehen, die eine aggressive 
Steuerplanung erleichtern; VI) die Notwendigkeit, die Rentenreformpläne vollständig umzusetzen; 
VII) die Notwendigkeit, Engpässe beim Angebot an Sozialwohnungen zu beheben und die 
Erschwinglichkeit von Wohnraum zu verbessern; und viii) die Notwendigkeit, die Zugänglichkeit, 
Widerstandsfähigkeit und Kosteneffizienz des Gesundheitssystems zu verbessern. 

Mit der Komponente werden folgende Ziele verfolgt: I) die Menschen, die arbeitslos sind, dem 
Arbeitsmarkt nahe zu halten; II) Ausstattung der irischen Arbeitskräfte mit den erforderlichen 
zukunftsorientierten Kompetenzen, die erforderlich sind, um die Innovation und Produktivität des 
Sektors der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie die Kompetenzen zur Unterstützung 
von Klimaschutzmaßnahmen zu fördern; und iii) einen Beitrag zur Stärkung des allgemeinen sozial- 
und wirtschaftspolitischen Rahmens zu leisten, um zur Schaffung eines Umfelds beizutragen, das 
dazu beiträgt, die Investitionen in Aktivierungsunterstützung und Weiterbildung zu maximieren. 

Die Komponente trägt zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen in Bezug auf 
Beschäftigung durch Unterstützung der aktiven Integration und Weiterbildung (länderspezifische 
Empfehlungen 2 von 2019 und 2020), regulatorische Hindernisse für das Unternehmertum 
(länderspezifische Empfehlung 3 von 2019), Bekämpfung der Geldwäsche (länderspezifische 
Empfehlung 4 von 2020), aggressive Steuerplanung (länderspezifische Empfehlungen 1 von 2019 
und 4 von 2020), Renten (länderspezifische Empfehlung 1 von 2019), sozialen und erschwinglichen 
Wohnraum (länderspezifische Empfehlungen 3 von 2019 und 2 von 2020) und 
Gesundheitsversorgung (länderspezifische Empfehlungen 1 von 2019 und 2020) bei. 

Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im 
Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des DNSH-Grundsatzes (2021/C58/01) 
festgelegt sind, zu berücksichtigen ist. 

C.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle 
Unterstützung 

Investitionen: 3.2 Solas Recovery Skills Response Programme (Reaktionsprogramm für die 
Wiederherstellung von Soldaten) 

Ziel der Maßnahme ist es, die Umschulung und Weiterbildung von Arbeitnehmern zu unterstützen. 

Die Investition besteht darin, mindestens 85567 Anmeldungen für das SOLAS-Aktionsprogramm für 
grüne Kompetenzen und die Initiative „Skills to Compete“ zu erreichen. 

Investitionen: 3.3 Fonds für die Transformation technologischer Hochschulen 
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Ziel der Maßnahme ist der Aufbau von Kapazitäten im Bereich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung an technologischen Hochschulen.  

Die Investition besteht aus Projekten im Rahmen eines speziellen TU-Programms zur Reform der 
allgemeinen und beruflichen Bildung.  

Reform: 3.4 Abbau regulatorischer Hindernisse für die unternehmerische Initiative 
Ziel der Maßnahme ist es, unnötige regulatorische Hindernisse für KMU bei der Gründung und 
Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit zu beseitigen. 

Die Reform besteht in der Gestaltung, Umsetzung und Überprüfung der Anwendung des KMU-Tests. 
Der KMU-Test umfasst vier Schritte, die von den politischen Entscheidungsträgern zu 
berücksichtigen sind: I) Konsultation der KMU-Interessenträger, ii) Ermittlung der betroffenen 
Unternehmen, iii) Messung der Auswirkungen auf KMU und iv) Bewertung alternativer 
Mechanismen und Abhilfemaßnahmen. Darüber hinaus besteht die Reform in der Veröffentlichung 
eines Projektberichts über die Entwicklung eines einheitlichen KMU-Portals zur Unterstützung von 
KMU. 

Die Reform muss bis zum 31. März 2023 abgeschlossen sein. 

Reform: 3.5 Bekämpfung der Geldwäsche 

Ziel der Maßnahme ist es, den irischen Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu stärken. 

Die Reform umfasst die Veröffentlichung einer sektorspezifischen Bewertung des Risikos von 
Treuhand- oder Gesellschaftsdienstleistern bei der Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung, die Aufstockung des Personals der Compliance-Stelle für 
Geldwäschebekämpfung (AMLCU) im Justizministerium, einen Überprüfungsbericht an die 
Regierung über die Durchführbarkeit einer Änderung des Primärrechts, um das 
Regulierungsinstrumentarium um eine Regelung für verwaltungsrechtliche finanzielle Sanktionen zu 
erweitern, und das Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Einführung einer Regelung für 
verwaltungsrechtliche finanzielle Sanktionen. 

Die Reform muss bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein. 

Reform: 3.6 Aggressive Steuerplanung 

Ziel der Maßnahme ist es, Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um die Möglichkeiten für aggressive 
Steuerplanung und insbesondere doppelte Nichtbesteuerung durch Zahlungen ins Ausland zu 
begrenzen. 

Die Reform umfasst Folgendes: I) eine Änderung der Rechtsvorschriften über Kapitalfreibeträge für 
immaterielle Vermögenswerte, Leitlinien für die Reform der Ansässigkeit im Bereich der 
Körperschaftsteuer und das Inkrafttreten strengerer Vorschriften für beherrschte ausländische 
Unternehmen. In Bezug auf Zahlungen ins Ausland umfasst die Reform auch ii) die Veröffentlichung 
einer wirtschaftlichen Analyse durch einen unabhängigen externen Auftragnehmer über die 
Auswirkungen der jüngsten Reformen, die sich auf die Zahlungsströme auswirken, III) eine 
öffentliche Konsultation zur Möglichkeit der Einführung von Maßnahmen für Zahlungen ins 
Ausland; und iv) das Inkrafttreten von Rechtsvorschriften zur Vermeidung doppelter 
Nichtbesteuerung, die für Zahlungen ins Ausland in Länder und Gebiete gelten, die auf der EU-Liste 
nicht kooperativer Länder und Gebiete sowie von Steuer- und Nullsteuergebieten stehen. Diese 
legislativen Maßnahmen umfassen Quellensteuern oder die Nichtabzugsfähigkeit von Zahlungen ins 
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Ausland. Im Falle von Dividenden umfassen die Maßnahmen Quellensteuern, da Dividenden nicht 
abgezogen werden können. 

Die Reform muss bis zum 31. März 2024 abgeschlossen sein.  

Reform: 3.7 Versorgungsbezüge  

Ziel der Maßnahme ist die Vereinfachung und Harmonisierung der Zusatzrentenlandschaft. 

Die Reform besteht aus legislativen Maßnahmen, die die Harmonisierung der steuerlichen 
Behandlung von Arbeitgeberbeiträgen unterstützen und dazu beitragen, den Prozess der 
Inanspruchnahme zu vereinfachen. Eine erste Maßnahme besteht darin, eine Vorschrift zu streichen, 
die die Übertragung von betrieblichen Systemen der zweiten Säule auf private Altersvorsorgekonten 
der dritten Säule verbietet, wenn die betreffende Person mehr als 15 Jahre Dienstzeit abgeleistet hat. 
Eine zweite Maßnahme besteht darin, die Sachleistungsbelastung der Arbeitgeberbeiträge zur Rente 
eines Arbeitnehmers zu beseitigen. Eine dritte Maßnahme ist die mögliche Abschaffung des 
„genehmigten Mindestruhestands“. 

Die Reform muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. 

Reform: 3.8 Verbesserung des Angebots an sozialem und erschwinglichem Wohnraum  

Ziel der Maßnahme ist es, das Angebot an sozialem und erschwinglichem Wohnraum zu erhöhen. 

Die Reform besteht in der Aufnahme der Tätigkeit der Agentur für Bodenentwicklung (LDA) als 
staatliche Handelsagentur gemäß dem LDA-Gesetz. Sie umfasst auch das Inkrafttreten der Abschnitte 
des Gesetzes über erschwinglichen Wohnraum, die sich auf das Programm für den erschwinglichen 
Erwerb von Wohnungen auf öffentlichem Grund und Boden, das Kostenmietprogramm und das 
Eigenkapitalförderprogramm beziehen. 

Es wird erwartet, dass diese Maßnahme unter Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahme 
und der im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den Technischen Leitlinien für die 
Anwendung des DNSH-Grundsatzes (2021/C58/01) dargelegten Abhilfemaßnahmen keine 
erhebliche Beeinträchtigung der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 
2020/852 verursacht. Insbesondere müssen mindestens 70 % (nach Gewicht) der auf der Baustelle 
anfallenden nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle (ausgenommen natürlich vorkommende 
Materialien, die in Kategorie 17 05 04 des mit der Entscheidung 2000/532/EG aufgestellten 
europäischen Abfallverzeichnisses fallen) im Einklang mit der Abfallhierarchie und dem EU-
Protokoll über die Bewirtschaftung von Bau- und Abbruchabfällen für die Wiederverwendung, das 
Recycling und eine andere stoffliche Verwertung, einschließlich Auffüllarbeiten, bei denen Abfälle 
als Ersatz für andere Materialien zum Einsatz kommen, vorbereitet werden. 

Die Reform muss bis zum 31. März 2022 abgeschlossen sein.  

Reform: 3.9 Gesundheit 

Ziel der Maßnahme ist es, Fortschritte bei der Umsetzung des Sláintecare-Reformprogramms zu 
erzielen, um zur Verwirklichung eines universellen, einstufigen Gesundheitssystems beizutragen, in 
dem alle Menschen unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit gleichberechtigten Zugang zu 
bedarfsgerechten Dienstleistungen haben. 
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Die Reform besteht in der Umsetzung des Sláintecare Consultant Contract. Bei dem Vertrag mit dem 
Beratungsunternehmen Sláintecare handelt es sich um einen „nur öffentlichen“ Arbeitsvertrag für 
Berater, in dem keine private Praxis innerhalb oder außerhalb des Unternehmens vorgesehen ist, und 
mit dem ein höheres Gehalt als das bestehende Gehaltsniveau für neue Marktteilnehmer eingeführt 
wird. Die Reform umfasst auch 96 gemeinschaftliche Gesundheitsnetzwerke (CHN), die 
Überweisungen von Allgemeinmedizinern akzeptiert haben. Schließlich besteht es aus mindestens 
430000 Patienten, die eine Überprüfung im Rahmen des Strukturierten Behandlungsprogramms für 
den Umgang mit chronischen Krankheiten erhalten haben. 

Die Reform muss bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.
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C.2.  Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

80  3.2 
SOLAS-
Recovery-Skills-
Reaktionsprogra
mm 

Meilenstein Entwicklung von 
Qualifizierungs
möglichkeiten 
im Rahmen des 
Programms 
„Kompetenzen 
für 
Wettbewerbsfähi
gkeit“ 

Möglichkeiten 
des 
Kompetenzangeb
ots für Lernende, 
ihren Platz zu 
buchen  

— — — Q3 2021 Möglichkeiten zur Vermittlung von „Kompetenzen für 
Wettbewerbsfähigkeit“ müssen für die Buchung zur 
Verfügung gestellt worden sein. Sie umfassen 
Möglichkeiten in den Bereichen i) digitale 
Kompetenzen, ii) Beschäftigungsfähigkeit 
(Querschnittskompetenzen) und iii) 
branchenspezifische Kompetenzen. 
 

81 3.2 
SOLAS-
Recovery-Skills-
Reaktionsprogra
mm 

Meilenstein Entwicklung des 
Angebots an 
grünen 
Kompetenzen 
und von 
Modulmöglichk
eiten 

Für die 
Anmeldung 
stehen Module 
für grüne 
Kompetenzen 
und Angebote 
zur Verfügung.  

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Module für grüne Kompetenzen und Angebote müssen 
für die Buchung zur Verfügung gestellt worden sein. 
Sie decken mindestens spezifische Kompetenzbereiche 
im Bereich des Niedrigstemissionsgebäudes und der 
Nachrüstung sowie eine Reihe grüner Kompetenzen für 
die Weiterqualifizierung und Umschulung ab. Die 
Möglichkeiten umfassen insbesondere Schulungen zu 
spezifischen Kompetenzen, die auch die Anwendung 
von Normen ermöglichen können, die über 
Niedrigstenergiegebäude hinausgehen.  
Die Einhaltung der Technischen Leitlinien für die 
Anwendung des DNSH-Grundsatzes (2021/C58/01) 
wird durch den Ausschluss der folgenden Tätigkeiten 
aus den Modulen und Bereitstellungsmöglichkeiten 
sichergestellt: 
— Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beseitigung 
von Abfällen in Deponien oder Verbrennungsanlagen, 
die der Umwelt schaden können, 
— Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilen 
Brennstoffen (es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

die Tätigkeiten zur Vermittlung von Kompetenzen auf 
die Umschulung von Torfpflanzenarbeitern 
ausgerichtet sein können, um ihnen die Teilnahme an 
verschiedenen Arten von Tätigkeiten zu ermöglichen, 
die nicht unter diese Ausschlussliste fallen), und 
— Tätigkeiten, bei denen die langfristige Beseitigung 
von Abfällen langfristige Umweltschäden verursachen 
kann. 

82 3.2 
SOLAS-
Recovery-Skills-
Reaktionsprogra
mm 

Sollvorgabe Teilnahme von 
Lernenden am 
Aktionsprogram
m für grüne 
Kompetenzen 
und an der 
Initiative 
„Kompetenzen 
für 
Wettbewerbsfähi
gkeit“ 

— Anzahl  0 85 567 4. 
QUART
AL 

2024 Das SOLAS-Aktionsprogramm für grüne Kompetenzen 
und die Initiative „Kompetenzen für 
Wettbewerbsfähigkeit“ erreichen mindestens 85567 
Einschreibungen von Lernenden, von denen mindestens 
50 % im Rahmen der Initiative „Kompetenzen für 
Wettbewerbsfähigkeit“ von weiblichen Lernenden 
vorgenommen werden müssen.  

84 3.3 
Fonds für die 
Transformation 
technologischer 
Hochschulen 

Meilenstein Im Rahmen des 
Programms zur 
Reform der 
allgemeinen und 
beruflichen 
Bildung 
gewährte 
Projektzuschüss
e  

Die 
Projektfinanzhilf
evereinbarungen 
werden von den 
erfolgreichen 
Antragstellern 
unterzeichnet. 

— — — Q1 2022 Alle Finanzhilfevereinbarungen im Rahmen des 
Programms zur Reform der allgemeinen und 
beruflichen Bildung müssen von erfolgreichen 
Antragstellern im Einklang mit den Technischen 
Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes der 
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
(2021/C58/01) unter Verwendung einer Ausschlussliste 
und der Anforderung der Einhaltung der einschlägigen 
Umweltvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten 
unterzeichnet worden sein. Jede 
Finanzhilfevereinbarung enthält den dem erfolgreichen 
Antragsteller (Technologieuniversität oder TU-
Entwicklungskonsortium) zugewiesenen Finanzbetrag 
sowie Einzelheiten zum Projekt und zum Zeitplan. Aus 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

jedem Vorschlag muss klar hervorgehen, wie die 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
Chancengleichheit bei der Erstellung des Antrags 
berücksichtigt wurden, welche spezifischen 
Maßnahmen zu ergreifen sind, wie nach Geschlecht 
und Gleichstellung aufgeschlüsselte Daten über die 
Begünstigten der Maßnahmen bereitzustellen sind und 
wie diese Maßnahmen mit den institutionellen 
Aktionsplänen für die Gleichstellung in Einklang zu 
bringen sind.  
In jeder Finanzhilfevereinbarung wird festgelegt, dass 
die Hochschulbehörde die Abschlagszahlungen von der 
Erbringung der Leistungen und der Erfüllung der 
Kriterien für genehmigte Projekte abhängig macht.  
Die Projekte müssen in eine der folgenden Kategorien 
fallen: 
— Fähigkeiten und Entwicklung des Personals, 
— Lehrplanreform und Reform der Lehr- und 
Lernmethoden,  
— Kompetenzen für die regionale Entwicklung und für 
KMU, Unternehmen und soziales Engagement,   
— digitale und unterstützende Infrastruktur,  
 — auf nationaler Ebene gemeinsam genutzte digitale 
TU-Dienste. 

85 3.3 
Fonds für die 
Transformation 
technologischer 
Hochschulen 

Meilenstein Genehmigung 
der 
Projektberichte 

Von der 
Hochschulbehörd
e genehmigte 
Projektberichte 

— — — 4. 
QUART
AL 

2024 Die Hochschulbehörde hat Schreiben an die 
Hochschulinstitute des Konsortiums National 
Technological University Transformation for Recovery 
and Resilience (NTUTORR) gerichtet, in denen sie die 
Genehmigung der Projektberichte im Rahmen des 
Programms zur Reform der allgemeinen und 
beruflichen Bildung bestätigt.  

86 3.3 Sollvorgabe Mitarbeiter aller 
fünf 

— Anzahl 0 4 000 Q2 2024 Mindestens 4000 Mitarbeiter aus allen fünf 
technologischen Hochschulen müssen an 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

Fonds für die 
Transformation 
technologischer 
Hochschulen 

Technologieuniv
ersitäten, die an 
Weiterbildungs- 
und 
Entwicklungsma
ßnahmen 
teilgenommen 
haben  

Weiterbildungs- und Entwicklungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit i) den Kompetenzen und der 
Entwicklung des Personals, ii) der Reform der 
Lehrpläne und der Lehr- und Lernprozesse, iii) den 
Kompetenzen für die regionale Entwicklung und für 
KMU, Unternehmen und soziales Engagement, iv) der 
digitalen und unterstützenden Infrastruktur und v) den 
digitalen Diensten der national geteilten 
technologischen Hochschulen teilgenommen haben.  

87 3.3 
Fonds für die 
Transformation 
technologischer 
Hochschulen 

Sollvorgabe Studierende aller 
fünf 
technologischen 
Universitäten, 
die von 
Ausbildungs- 
oder 
Lernaktivitäten 
profitiert haben  

— Anzahl 0 9 600 Q2 2024 Mindestens 9600 Studierende aus allen fünf 
technologischen Hochschulen müssen an Ausbildungs- 
oder Lernaktivitäten im Zusammenhang mit i) 
Lehrplanreformen und Reformen des Lehrens und 
Lernens, ii) Kompetenzen für die regionale 
Entwicklung und für KMU, Unternehmen und soziales 
Engagement, iii) digitaler und unterstützender 
Infrastruktur und iv) den digitalen Diensten der national 
geteilten technologischen Hochschulen teilgenommen 
haben.  

88 3.4 
Abbau 
regulatorischer 
Hindernisse für 
die 
unternehmerische 
Initiative 

Meilenstein Veröffentlichun
g eines 
Programms zur 
Durchführung 
des KMU-Tests 
und Mitteilung 
an alle 
Regierungsstelle
n 

Veröffentlichung 
eines 
Maßnahmenprog
ramms und einer 
Mitteilung über 
die Durchführung 
des KMU-Tests 
für alle 
Regierungsstelle
n 

 —  —  — Q1 2022 Ein Maßnahmenprogramm zur Durchführung des 
KMU-Tests mit dem Ziel, unnötige regulatorische 
Hindernisse für KMU zu beseitigen, muss 
veröffentlicht worden sein. In dem Programm werden 
ein klarer Zeitplan und Ziele für den KMU-Test 
festgelegt.    
Eine Mitteilung über die Durchführung des KMU-Tests 
muss auch an alle Regierungsstellen gerichtet worden 
sein, die die vollständige Anwendung des KMU-Tests 
auf alle einschlägigen Rechtsvorschriften gefordert 
haben.  

89 3.4 
Abbau 
regulatorischer 

Meilenstein Umsetzung aller 
ermittelten 
Maßnahmen zur 

Umsetzung aller 
ermittelten 
Maßnahmen zur 

 —  —  — Q2 2022 Alle im Maßnahmenprogramm des Etappenziels 88 
genannten Maßnahmen müssen gemäß dem in diesem 
Programm festgelegten Zeitplan durchgeführt worden 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

Hindernisse für 
die 
unternehmerische 
Initiative 

Gewährleistung 
einer 
einheitlichen 
Anwendung des 
KMU-Tests auf 
Regierungseben
e 

Gewährleistung 
einer 
einheitlichen 
Anwendung des 
KMU-Tests auf 
Regierungsebene, 
einschließlich der 
Einrichtung eines 
Netzwerks und 
eines 
Berichterstattung
srahmens 

sein.    
Es muss ein Netzwerk eingerichtet worden sein, dem 
ein ernanntes Mitglied aus jedem Ministerium 
angehört, es sei denn, ein bestimmtes Ministerium hat 
die Nichtbenennung eines Mitglieds angemessen 
begründet. Es wird ein Rahmen für die 
Berichterstattung geschaffen, der die Überwachung der 
Anwendung des KMU-Tests auf Regierungsebene 
ermöglicht.  

90 3.4 
Abbau 
regulatorischer 
Hindernisse für 
die 
unternehmerische 
Initiative 

Sollvorgabe Regierungsstelle
n, die den KMU-
Test 
durchgeführt 
haben  

— Anzahl 0 5 Q1 2023 Mindestens fünf Regierungsstellen müssen den KMU-
Test im Jahr 2022 mindestens einmal durchgeführt 
haben. Dies wird durch die Daten über die Anwendung 
des KMU-Tests belegt, die auf einer speziellen 
zentralisierten Website veröffentlicht werden. 

91 3.5  
Bekämpfung der 
Geldwäsche 

Sollvorgabe Inspektionen bei 
Dienstleistern 
für Trusts oder 
Gesellschaften 
(TCSP) durch 
die Compliance-
Stelle zur 
Bekämpfung der 
Geldwäsche 
(AMLCU) 

— Anzahl 0 120 4. 
QUART
AL 

2021 Mindestens 120 Inspektionen von TCSPs (entweder vor 
Ort oder aus der Ferne) müssen von AMLCU-
Regulierungsermittlern durchgeführt worden sein. Die 
AMLCU muss im Jahr 2021 mindestens zwei 
zusätzliche Mitarbeiter eingestellt haben, darunter 
mindestens ein Mitarbeiter mit Fachkenntnissen auf 
dem Gebiet der forensischen Buchführung, um die 
Überwachung und Verwaltung von TCSPs zu 
unterstützen. Bei den Inspektionen werden die 
rechtlichen Verpflichtungen der TCSPs berücksichtigt, 
darunter: Umfang der Zulassung; Bewertung des 
Geschäftsrisikos; Bewertung des Kundenrisikos; 
Strategien und Verfahren; Schulung und Unterweisung 
des Personals; Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=52448&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202021;Code:AL;Nr:2021&comp=AL%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/le/link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=52448&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AL%202021;Code:AL;Nr:2021&comp=AL%7C2021%7C


 

32 

 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

und wirtschaftliches Eigentum an Kunden; Meldung 
verdächtiger Transaktionen.   
Nach einer Inspektion wird der TCSP als mit hohem, 
mittlerem bis hohem Risiko, mittlerem bis niedrigem 
Risiko oder geringem Risiko eingestuft, was als 
Grundlage für künftige Inspektionen dient.  

92 3.5 
Bekämpfung der 
Geldwäsche 

Meilenstein Überprüfung des 
Instrumentarium
s zur 
Durchsetzung 
der 
Rechtsvorschrift
en im Rahmen 
des Gesetzes 
über Strafjustiz 
(Geldwäsche 
und 
Terrorismusfina
nzierung) von 
2010  

Überprüfung des 
Instrumentariums 
zur Durchsetzung 
der 
Rechtsvorschrifte
n im Rahmen des 
Gesetzes über 
Strafjustiz 
(Geldwäsche und 
Terrorismusfinan
zierung) von 
2010, 
einschließlich 
Empfehlungen 
zur Ausweitung 
des 
Instrumentariums 
auf eine 
Regelung für 
verwaltungsrecht
liche finanzielle 
Sanktionen 

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Der Überprüfungsbericht über die Durchführbarkeit 
einer Änderung des Primärrechts zur Ausweitung des 
regulatorischen Instrumentariums auf eine Regelung für 
verwaltungsrechtliche finanzielle Sanktionen, 
einschließlich Empfehlungen für eine solche 
Ausweitung des regulatorischen Instrumentariums, 
sofern dies als machbar erachtet wird, muss der 
Regierung von der Arbeitsgruppe vorgelegt worden 
sein.  

93 3.5 
Bekämpfung der 
Geldwäsche 

Meilenstein Veröffentlichun
g einer 
sektorspezifisch
en 
Risikobewertung 

Veröffentlichung 
einer 
sektorspezifische
n 
Risikobewertung 

— — — Q1 2022 Der Lenkungsausschuss zur Bekämpfung der 
Geldwäsche (AMLSC) muss eine sektorspezifische 
Risikobewertung der Dienstleister für Trusts und 
Gesellschaften (TCSP) zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

von 
Dienstleistern 
für Trusts oder 
Gesellschaften 
zur Bekämpfung 
von Geldwäsche 
und 
Terrorismusfina
nzierung  

von 
Dienstleistern für 
Trusts oder 
Gesellschaften 
zur Bekämpfung 
von Geldwäsche 
und 
Terrorismusfinan
zierung 

veröffentlicht haben. Die Analyse in der 
Risikobewertung stützt sich auf die Antworten auf 
einen ausführlichen Fragebogen, der allen zuständigen 
Aufsichtsbehörden des TCSP übermittelt wurde. Die 
bei dieser Bewertung angewandte Methodik entspricht 
der von der Europäischen Kommission empfohlenen 
Methodik, die bei der supranationalen Risikobewertung 
der Europäischen Kommission angewandt wird.  

94 3.5 
Bekämpfung der 
Geldwäsche 

Meilenstein Inkrafttreten von 
Rechtsvorschrift
en zur 
Einführung einer 
Regelung für 
verwaltungsrech
tliche finanzielle 
Sanktionen  

Bestimmung in 
den 
Rechtsvorschrifte
n, aus der das 
Inkrafttreten der 
Rechtsvorschrifte
n hervorgeht 

— — — Q2 2026 Es müssen Rechtsvorschriften in Kraft getreten sein, 
mit denen eine Regelung für verwaltungsrechtliche 
finanzielle Sanktionen eingeführt wird, die sich 
mindestens auf Dienstleister für Trusts oder 
Gesellschaften erstreckt, für die der Minister für Justiz, 
Inneres und Migration die zuständige Behörde ist. 

95 3.6 
Aggressive 
Steuerplanung 

Meilenstein Änderung der 
Wertberichtigun
gen bei 
immateriellen 
Vermögenswerte
n 

Bestimmung in 
den 
Rechtsvorschrifte
n, aus der das 
Inkrafttreten der 
Rechtsvorschrifte
n hervorgeht 

 —  —  — Q3 2020 Die Rechtsvorschriften müssen in Kraft getreten sein. 
Sie hat die Wertberichtigungen für immaterielle 
Vermögenswerte geändert, um sicherzustellen, dass alle 
ab Oktober 2020 erworbenen Vermögenswerte 
vollständig in den Anwendungsbereich der Regeln für 
die Ausgleichsabgabe im Einklang mit international 
bewährten Verfahren fallen. 

96 3.6 
Aggressive 
Steuerplanung 

Meilenstein Reform der 
steuerlichen 
Ansässigkeit von 
Unternehmen 
und verbesserte 
Vorschriften für 
beherrschte 
ausländische 
Unternehmen 

Veröffentlichung 
eines 
Rundschreibens 
und einer 
Bestimmung in 
den 
Rechtsvorschrifte
n, aus der das 
Inkrafttreten der 

 —  —  — Q1 2021 Veröffentlichung eines Rundschreibens zur Änderung 
der irischen Vorschriften über die steuerliche 
Ansässigkeit von Unternehmen, um zu verhindern, dass 
in Irland gegründete Unternehmen steuerlich staatenlos 
sind, und um Strukturen (wie die sogenannten „Double 
Irish“) zu schließen, mit denen Lücken in den US-
Vorschriften zur Bekämpfung der Steuervermeidung 
ausgenutzt werden sollten. Die Rechtsvorschriften 
müssen verbesserte CFC-Vorschriften für die Liste 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

(CFC), die für 
die Liste nicht 
kooperativer 
Länder und 
Gebiete gelten 

Rechtsvorschrifte
n hervorgeht 

nicht kooperativer Länder und Gebiete enthalten, die 
über die Mindestanforderungen für die ATAD in Teil 
35B des Steuerkonsolidierungsgesetzes von 1997 in 
Bezug auf beherrschte ausländische Unternehmen 
(CFC) hinausgehen. Section 835YA wendet Section 
835T (Befreiung vom effektiven Steuersatz), Section 
835U (Befreiung von niedrigen Gewinnmargen) und 
Section 835V (Befreiung von niedrigen Buchgewinnen) 
nicht an, sodass ein in Irland ansässiges Unternehmen 
mit einem CFC, das in einem Steuerhoheitsgebiet 
ansässig ist, das in einem Rechnungslegungszeitraum 
des CFC in der EU-Verhaltenskodex-Liste nicht 
kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke 
aufgeführt ist, die oben genannten Befreiungen nicht in 
Anspruch nehmen kann. 

97 3.6 
Aggressive 
Steuerplanung 

Meilenstein Wirtschaftliche 
Analyse der 
Zahlungsflüsse 
ins Ausland und 
jüngste 
Reformen und 
öffentliche 
Konsultation zu 
Maßnahmen für 
Zahlungen ins 
Ausland 

Veröffentlichung 
einer 
wirtschaftlichen 
Analyse der 
Zahlungsflüsse 
ins Ausland und 
der jüngsten 
Reformen und 
Veröffentlichung 
einer 
Zusammenfassun
g der öffentlichen 
Konsultation zu 
Maßnahmen für 
Zahlungen ins 
Ausland  

 —  —  — 4. 
QUART
AL 

2021 Die wirtschaftliche Analyse durch einen unabhängigen 
externen Auftragnehmer muss veröffentlicht worden 
sein. Sie hat die Zahlungsströme (einschließlich Zinsen, 
Lizenzgebühren und Dividenden aus/in EU-
Mitgliedstaaten und Drittländern, einschließlich 
Offshore-Finanzzentren) sowie die praktischen 
Auswirkungen der Umsetzung der jüngsten Reformen 
des irischen Körperschaftsteuergesetzes und der 
wichtigsten Reformen in anderen Ländern, 
insbesondere den Vereinigten Staaten, auf diese Ströme 
untersucht. 
Ferner muss eine öffentliche Konsultation über die 
Möglichkeit der Einführung von Maßnahmen für 
Zahlungen ins Ausland durchgeführt und auf der 
Website des Finanzministeriums veröffentlicht worden 
sein. Die Konsultation muss für einen Zeitraum von 
mindestens sechs Wochen für Beiträge von 
Interessenträgern geöffnet worden sein. Zu den im 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

Rahmen der öffentlichen Konsultation in Betracht 
gezogenen Maßnahmen gehören die Erhebung von 
Quellensteuern und die Einführung der 
Nichtabzugsfähigkeit von Zahlungen ins Ausland. 

98 3.6 
Aggressive 
Steuerplanung 

Meilenstein Einführung von 
Rechtsvorschrift
en für 
Zahlungen ins 
Ausland zur 
Vermeidung 
doppelter 
Nichtbesteuerun
g 

Bestimmung in 
den 
Rechtsvorschrifte
n, aus der das 
Inkrafttreten der 
Rechtsvorschrifte
n hervorgeht 

— — — Q1 2024 Die Rechtsvorschriften müssen in Kraft getreten sein. 
Sie gilt für Zahlungen ins Ausland (Zinsen, 
Lizenzgebühren und Dividenden), um eine doppelte 
Nichtbesteuerung zu verhindern, und auch für Länder, 
die auf der EU-Liste nicht kooperativer Länder und 
Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt sind, 
einschließlich aller Länder und Gebiete ohne Steuern 
und Nullsteuergebiete. Die Maßnahmen umfassen 
Quellensteuern oder die Nichtabzugsfähigkeit von 
Zahlungen ins Ausland. Im Falle von Dividenden 
umfassen die Maßnahmen Quellensteuern, da 
Dividenden nicht abgezogen werden können. 

99 3.7 
Versorgungsbezü
ge 

Meilenstein Bericht über die 
Landschaft der 
zusätzlichen 
Altersversorgun
g  

Veröffentlichung 
des Berichts der 
dienststellenüber
greifenden 
Gruppe 
„Rentenreform 
und 
Besteuerung“ als 
Beitrag zur 
Vereinfachung 
und 
Harmonisierung 
der ergänzenden 
Altersversorgung 

— — — 4. 
QUART
AL 

2020 Ein Bericht der dienststellenübergreifenden Gruppe 
„Reform der Altersversorgung und Besteuerung“ muss 
veröffentlicht worden sein. Sie hat eine Reihe von 
Empfehlungen dazu vorgelegt, wie das Ziel der 
Vereinfachung und Harmonisierung der ergänzenden 
Altersversorgung vorangebracht werden kann. 

100 3.7  
Versorgungsbezü
ge 

Meilenstein Legislative 
Maßnahmen zur 
Vereinfachung 

Bestimmung in 
den 
Rechtsvorschrifte

— — — 4. 
QUART
AL 

2022 Die Rechtsvorschriften müssen unter Berücksichtigung 
der folgenden spezifischen Empfehlungen des in 
Etappenziel 99 genannten Berichts in Kraft getreten 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

und 
Harmonisierung 
des Umfelds der 
Zusatzrenten 

n, aus der das 
Inkrafttreten der 
Rechtsvorschrifte
n hervorgeht 

sein: I) sie hebt eine Vorschrift auf, die Übertragungen 
von betrieblichen Systemen der zweiten Säule auf 
private Altersvorsorgekonten der dritten Säule 
verbietet, wenn die betreffende Person mehr als 
15 Jahre Dienstzeit abgeleistet hat; II) er beseitigt die 
Sachleistungsbelastung der Altersversorgung des 
Arbeitnehmers; und iii) sie hebt den „genehmigten 
Mindestrentenfonds“ auf. Dies unterstützt die 
Harmonisierung der Renten- und Pensionssysteme.  
Produkte und betriebliche Altersversorgungssysteme, 
einschließlich der steuerlichen Behandlung von 
Arbeitgeberbeiträgen zur betrieblichen 
Altersversorgung, und tragen auch zur Vereinfachung 
des Prozesses der Inanspruchnahme bei. 

101 3.8 
Ausbau der 
Bereitstellung 
von sozialem und 
erschwinglichem 
Wohnraum 

Meilenstein Inbetriebnahme 
des LDA als 
staatliche 
Handelsagentur 

Inbetriebnahme 
der LDA als 
staatliche 
Handelsagentur 

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Das Gesetz über die Agentur für Bodenentwicklung 
(Land Development Agency Bill) muss in Kraft 
getreten sein, und die Agentur für Bodenentwicklung 
(Land Development Agency, LDA) muss als 
designierte Aktivitätsgesellschaft im Sinne des 
Unternehmensgesetzes gegründet worden sein.  
Zu den Zielen der LDA gehört es, das Angebot an 
Wohnraum im Staat und insbesondere an sozialem und 
erschwinglichem Wohnraum zu erhöhen.  
Es wird erwartet, dass diese Maßnahme unter 
Berücksichtigung der Beschreibung der Maßnahme und 
der im Aufbau- und Resilienzplan im Einklang mit den 
Technischen Leitlinien für die Anwendung des DNSH-
Grundsatzes (2021/C58/01) dargelegten 
Abhilfemaßnahmen keine erhebliche Beeinträchtigung 
der Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der 
Verordnung (EU) 2020/852 verursacht. 
Die LDA stellt insbesondere die Einhaltung der 
einschlägigen Umweltvorschriften der EU und der 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

Mitgliedstaaten sicher und verpflichtet die 
Wirtschaftsteilnehmer, die die Bauarbeiten 
durchführen, sicherzustellen, dass mindestens 70 % 
(nach Gewicht) der auf der Baustelle anfallenden nicht 
gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle (ausgenommen 
natürlich vorkommende Materialien, die in Kategorie 
17 05 04 des mit der Entscheidung 2000/532/EG vom 
3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG 
über ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe 
a der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle 
und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein 
Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 
1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates über 
gefährliche Abfälle (Bekannt gegeben unter 
Aktenzeichen K(2000) 1147) festgelegten europäischen 
Abfallverzeichnisses aufgeführt sind) im Einklang mit 
der Abfallhierarchie und dem EU-Protokoll über die 
Bewirtschaftung von Bau- und Abbruchabfällen zur 
Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen 
stofflichen Verwertung, einschließlich 
Verfüllungsverfahren, bei denen Abfälle als Ersatz für 
andere Materialien verwendet werden, vorbereitet 
werden. 

102 3.8 
Ausbau der 
Bereitstellung 
von sozialem und 
erschwinglichem 
Wohnraum 

Sollvorgabe Wohnungen, die 
im Rahmen des 
neuen 
Programms für 
erschwinglichen 
Erwerb von 
Wohnungen auf 
öffentlichem 
Grund zum 
Verkauf 

— Anzahl 0 100 Q3 2023 Mindestens 100 Wohnungen müssen im Rahmen des 
Programms für erschwinglichen Erwerb von 
Wohnungen auf öffentlichem Grund zum Verkauf 
angeboten worden sein.  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

angeboten 
werden 

103 3.8 
Ausbau der 
Bereitstellung 
von sozialem und 
erschwinglichem 
Wohnraum 

Sollvorgabe Im Rahmen der 
Kostenanmietun
g gelieferte 
Wohnungen  

— Anzahl 0 450 Q3 2023 Im Rahmen der Mietkostenregelung müssen 
mindestens 450 Wohnungen fertiggestellt und gemietet 
worden sein. 
 

104 3.8 
Ausbau der 
Bereitstellung 
von sozialem und 
erschwinglichem 
Wohnraum 

Sollvorgabe Wohnungen, die 
Käufern, die die 
Regelung in 
Anspruch 
nehmen, zum 
Verkauf zur 
Verfügung 
gestellt werden 

— Anzahl 0 100 Q3 2023 Mindestens 100 Wohnungen müssen Käufern, die die 
Eigenkapitalunterstützungsregelung in Anspruch 
nehmen, zum Verkauf zur Verfügung gestellt worden 
sein.  
 

105 3.9  
Gesundheit 

Meilenstein Aufnahme der 
Tätigkeit des 
Beratungsvertra
gs mit 
Sláintecare  

Aufnahme der 
Tätigkeit des 
Beratungsvertrag
s mit Sláintecare 

— — — Q3 2021 Der Sláintecare-Beratervertrag muss in Kraft getreten 
sein. Sie umfasst ein höheres Gehalt als das derzeitige 
Gehaltsniveau für Neueinsteiger und neue vertragliche 
Vereinbarungen für Berater. Bei dem Vertrag handelt 
es sich um einen „ausschließlich öffentlichen“ 
Arbeitsvertrag, der keine private Praxis innerhalb oder 
außerhalb des Betriebs vorsieht. Der neue Vertrag gilt 
für alle Verträge, die spätestens nach dem 30. 
September 2021 vergeben werden. Allen bestehenden 
Beratern muss die Möglichkeit geboten worden sein, 
dauerhaft zum Sláintecare Consultant Contract zu 
wechseln, sie müssen jedoch die Möglichkeit behalten 
haben, ihren bestehenden Vertrag beizubehalten.  

106 3.9 
Gesundheit 

Sollvorgabe Gemeinschaftlic
he 
Gesundheitsnetz
werke, die 

— Anzahl 0 96 4. 
QUART
AL 

2022 Insgesamt 96 gemeinschaftliche Gesundheitsnetzwerke 
(CHN) haben Überweisungen von 
Allgemeinmedizinern angenommen.  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenzie
l/Zielvorga

be 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Meilensteine) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 
Zielwerte 

Maßeinheit Ausgangs
wert Ziel: Quartal Jahr 

Überweisungen 
von 
Allgemeinmediz
inern 
akzeptieren 

107 3.9 
Gesundheit 

Sollvorgabe Patienten, die 
am strukturierten 
Behandlungspro
gramm für den 
Umgang mit 
chronischen 
Krankheiten 
teilnehmen  

— Anzahl — 430 000 4. 
QUART
AL 

2023 Das strukturierte Behandlungsprogramm für den 
Umgang mit chronischen Krankheiten wird auf 
förderfähige Patienten ab 18 Jahren ausgeweitet.  
 
Mindestens 430000 Patienten müssen eine Überprüfung 
im Rahmen des Strukturierten Behandlungsprogramms 
für den Umgang mit chronischen Krankheiten erhalten 
haben.  
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D. AUDIT UND KONTROLLE 
D.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung 

Ein Repository-System zur Erfassung, Speicherung und Bereitstellung aller relevanten Daten im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans – Erreichen von 
Etappenzielen und Zielwerten, Daten zu Endempfängern, Auftragnehmern, Unterauftragnehmern 
und wirtschaftlichen Eigentümern – muss betriebsbereit sein, bevor der erste Zahlungsantrag 
eingereicht wird. Irland legt vor dem ersten Zahlungsantrag einen speziellen Prüfbericht vor, in dem 
die Wirksamkeit der Funktionen des Repository-Systems bestätigt wird. Der Auditbericht dient der 
Analyse etwaiger diesbezüglich festgestellter Schwachstellen und ergriffener oder geplanter 
Abhilfemaßnahmen. 

Darüber hinaus stellt Irland vor der Einreichung des ersten Zahlungsantrags im Rahmen der Aufbau- 
und Resilienzfazilität sicher, dass die Verwaltungskapazität der Durchführungsstelle sowie die 
Verwaltungskapazität der Prüfstelle durch eine Analyse der Arbeitsbelastung gewährleistet werden.  

Mit dem Ziel, den Rahmen weiter zu stärken, um schwerwiegende Unregelmäßigkeiten wie Betrug, 
Interessenkonflikte, Korruption und Doppelfinanzierung zu verhindern, aufzudecken und zu beheben, 
erteilt die Durchführungsstelle den rechenschaftspflichtigen Abteilungen Anweisungen zu Ex-ante-
Kontrollen von Interessenkonflikten und Doppelfinanzierungen, zur Bewertung des Betrugsrisikos 
und zu Vor-Ort-Überprüfungen. 

Das Etappenziel 110 im Rahmen dieser Maßnahme muss zum Zeitpunkt der Einreichung des zweiten 
Zahlungsantrags bei der Kommission erreicht sein.
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D.2.  Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 

Laufende 
Nummer 

Verbundene 
Maßnahme 

(Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/
Zielvorgabe 

Name/Bezeichn
ung 

Qualitative 
Indikatoren   

(für 
Etappenziele) 

Quantitative Indikatoren   
(für Ziele) 

Vorläufiger Zeitplan 
für den Abschluss Beschreibung der einzelnen Etappenziele und 

Zielwerte 
Maßeinh

eit 
Ausgangs

wert Ziel: Quartal Jahr 

108 Überwachung 
und 
Durchführung 
des Plans 

Meilenstein Datenspeichers
ystem für 
Prüfungen und 
Kontrollen: 
Informationen 
für die 
Überwachung 
der 
Durchführung 
der ARF 

Ein 
Prüfbericht zur 
Bestätigung 
der 
Funktionen 
des 
Repository-
Systems 

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Vor dem ersten Zahlungsantrag muss ein 
Repository-System zur Überwachung der 
Durchführung der Aufbau- und 
Resilienzfazilität eingerichtet und einsatzbereit 
sein. Das System umfasst mindestens die 
folgenden Funktionen: 
a) Erhebung von Daten und Überwachung der 
Erreichung von Etappenzielen und Zielwerten; 
B) die nach Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe d 
Ziffern i bis iii der ARF-Verordnung 
erforderlichen Daten zu erheben, zu speichern 
und den Zugang zu ihnen sicherzustellen. 

109 Überwachung 
und 
Durchführung 
des Plans 

Meilenstein Verwaltungska
pazität der 
Durchführungss
telle und der 
Prüfstelle 

Ein Bericht, in 
dem die 
Mittelbindung 
für die 
Durchführungs
stelle und die 
Prüfstelle 
bestätigt wird. 

— — — 4. 
QUART
AL 

2021 Die Verwaltungskapazität der 
Durchführungsstelle sowie die 
Verwaltungskapazität der Prüfstelle werden 
durch den ersten Zahlungsantrag mittels einer 
Analyse der Arbeitsbelastung gewährleistet. 

110 Überwachung 
und 
Durchführung 
des Plans 

Meilenstein Stärkung des 
Rahmens zur 
Verhinderung, 
Aufdeckung 
und Behebung 
schwerwiegend
er 
Unregelmäßigk
eiten 

Erteilte 
Anweisungen 

— — — Vor dem 
zweiten 
Zahlung
santrag 

Vor dem 
zweiten 
Zahlung
santrag 

Die Durchführungsstelle des irischen Aufbau- 
und Resilienzplans erteilt den 
rechenschaftspflichtigen Dienststellen 
Anweisungen, um den Rahmen für die 
Prävention, Aufdeckung und Behebung 
schwerwiegender Unregelmäßigkeiten wie 
Betrug, Interessenkonflikte, Korruption und 
Doppelfinanzierung zu stärken. Diese 
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Anweisungen müssen mindestens Folgendes 
enthalten: 
a) Anweisungen für die rechenschaftspflichtigen 
Abteilungen zur Durchführung von Ex-ante-
Prüfungen von Interessenkonflikten und 
Doppelfinanzierungen durch den Einsatz 
geeigneter nationaler Datenbanken und Data-
Mining- und Risikobewertungstools. In den 
Anweisungen sollte auch angegeben werden, 
welche Daten von den rechenschaftspflichtigen 
Abteilungen bei den Endempfängern erhoben 
und gemeldet werden müssen; 
 
B) Anweisungen für die rechenschaftspflichtigen 
Dienststellen zur Durchführung einer Bewertung 
des Betrugsrisikos für ihre jeweiligen ARF-
Maßnahmen; 
 
C) Klare Verfahren für Vor-Ort-Überprüfungen 
durch die rechenschaftspflichtigen Dienststellen. 
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E. REPOWEREU 
Diese Komponente des irischen Aufbau- und Resilienzplans ist in sechs Maßnahmen gegliedert und 
trägt dazu bei, die Herausforderungen des ökologischen Wandels zu bewältigen, insbesondere die 
Notwendigkeit, die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern, den Ausbau zusätzlicher 
Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energiequellen zu beschleunigen, die Abhängigkeit von 
importierten fossilen Brennstoffen zu verringern und die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit 
öffentlicher Verkehrsmittel für Netto-Null-Technologien zu verbessern.   
 
Das REPowerEU-Kapitel des irischen Aufbau- und Resilienzplans zielt darauf ab,  
 

- Steigerung und Beschleunigung des Einsatzes erneuerbarer Energien durch Erhöhung der 
Produktionskapazität für nachhaltiges Biomethan und Beschleunigung des Einsatzes von 
Offshore-Windenergie durch die Annahme einer Grundsatzerklärung zur Einführung 
einer plangeführten Regelung, die Annahme eines Plans für ausgewiesene Meeresgebiete 
und die Einleitung einer Auktion für Entwicklungsrechte für diese Gebiete.   

- Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der Energiesystemkosten durch 
Nachrüstungsprogramme für öffentliche Gebäude wie Verwaltungsgebäude, 
Krankenhäuser und Schulen sowie Senkung des Primärenergieverbrauchs in öffentlichen 
Gebäuden.   

- Stärkung der Bereitstellung eines nachhaltigen und klimaneutralen öffentlichen Verkehrs 
durch den Bau einer Batterieladeinfrastruktur für das Stadtzentrum von Dublin bis zur 
Strecke Drogheda, die Teil des irischen Kernnetzes im Rahmen der TEN-V-Verordnung 
ist.   
 

Alle im irischen REPowerEU-Kapitel enthaltenen Maßnahmen haben grenzüberschreitende oder 
länderübergreifende Auswirkungen. Die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen, 
entweder durch Auktionen für erneuerbare Offshore-Energien oder durch die Unterstützung des 
Ausbaus einer nachhaltigen Biomethanindustrie, hat eine grenzüberschreitende oder 
länderübergreifende Dimension, da sie zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie zur 
Beseitigung von Engpässen bei den Energieflüssen und zur Freisetzung von Überkapazitäten für 
Verbundzwecke beiträgt. In ähnlicher Weise trägt die Senkung des Primärenergieverbrauchs und der 
Energienachfrage auch zu den grenzüberschreitenden Zielen bei, indem Kapazitäten und damit die 
Versorgung anderer Mitgliedstaaten freigesetzt werden. Schließlich dürfte die Verbesserung der 
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von klimaneutralen öffentlichen Verkehrsmitteln in den TEN-V-
Korridoren dazu beitragen, die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen für den privaten Verkehr zu 
verringern.  
 
Das REPowerEU-Kapitel unterstützt die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen zur 
Verringerung der Gesamtabhängigkeit von fossilen Brennstoffen (länderspezifische Empfehlungen 
4.1 im Jahr 2022 und 4.1 im Jahr 2023), indem der Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere von 
Offshore-Windenergie und nachhaltigem Biomethan, beschleunigt und der Planungs- und 
Genehmigungsrahmen für erneuerbare Energien rationalisiert wird (länderspezifische Empfehlung 
4.2 im Jahr 2022 und 4,4 im Jahr 2023), sowie die Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen zur 
Förderung der Energieeffizienz in privaten und öffentlichen Gebäuden, um die Energiekosten und die 
Kosten des Energiesystems zu senken (länderspezifische Empfehlung 4.5 im Jahr 2023). Darüber 
hinaus trägt das Kapitel durch Nachrüstungsmaßnahmen, die zu einer Verringerung des 
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Energieverbrauchs im öffentlichen Sektor führen, dazu bei, der Empfehlung zur Ausweitung der 
öffentlichen Investitionen für den ökologischen Wandel und die Energieversorgungssicherheit 
(länderspezifische Empfehlung 1 aus dem Jahr 2022) nachzukommen.  
 
Es wird erwartet, dass keine Maßnahme dieser Komponente eine erhebliche Beeinträchtigung der 
Umweltziele im Sinne des Artikels 17 der Verordnung (EU) 2020/852 verursacht, wobei die 
Beschreibung der Maßnahmen und der Abhilfemaßnahmen, die im Aufbau- und Resilienzplan im 
Einklang mit den Technischen Leitlinien für die Anwendung des DNSH-Grundsatzes (2021/C58/01) 
festgelegt sind, zu berücksichtigen ist.   
E.1.  Beschreibung der Reformen und Investitionen für nicht rückzahlbare finanzielle Unterstützung 

Investitionen: 5.1 Ausbau der Biomethanindustrie in Irland 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Erzeugung und Nutzung von nachhaltigem Biomethan zu fördern.  

Die Investition besteht in der Annahme einer nationalen Biomethanstrategie durch die irische 
Regierung und der Finanzierung eines Kapitalzuschusses für den Bau oder die Modernisierung von 
Produktionsanlagen.  

Investitionen: 5.2 Ladeinfrastruktur für Drogheda 

Ziel der Investition ist der Bau von Ladeinfrastruktur für den Schienenverkehr. 

Die Investition besteht in der Installation einer Ladeinfrastruktur für Zugbatterien mit einer 
Ladekapazität von mindestens 3,5 Megawattstunden (MWh). 

Investitionen: 5.3 SEAI/HSE-Pilot-Pathfinder für Energie und Dekarbonisierung 

Ziel der Investition ist die Bereitstellung von Energienachrüstungen für den Gesundheitssektor.  

Die Investition umfasst Energieeffizienzarbeiten in mindestens acht Gebäuden der Verwaltung des 
Gesundheitssektors (Health Sector Executive, HSE).  

Investitionen: 5.4 Erweitertes Programm zur Dekarbonisierung und Nachrüstung des Schulsektors 

Ziel der Investition ist es, alle oder Teile ausgewählter Grund- und weiterführender Schulen zu 
renovieren und zur Umsetzung des Programms „Inventar zur Erstellung des Energieprofils von 
Schulen“ beizutragen.   

Die Investition besteht aus Energieeffizienzarbeiten an mindestens 32 Schulen.   

Investitionen: 5.5 Nachrüsten von Nr. 6 Ely Place 

Ziel dieser Investition ist die Nachrüstung eines öffentlichen Gebäudes am Standort Nr. 6 Ely Place 
in Dublin.  

Die Maßnahme besteht in der Nachrüstung von mindestens 3500 Quadratmetern des Gebäudes. 

Reform: 5.6: Förderregelung für erneuerbare Offshore-Energie (ORESS). 

Ziel der Reform ist es, die Nutzung erneuerbarer Offshore-Energiequellen in Irland zu beschleunigen.  
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Die Reform besteht in der Veröffentlichung einer politischen Erklärung der irischen Regierung, der 
Genehmigung des Plans für die ausgewiesenen Meeresgebiete an der Südküste und der 
Veröffentlichung des endgültigen Ergebnisses der Auktion der Förderregelung für Offshore-Strom 
aus Tonn Nua. 
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E.2.  Etappenziele, Zielwerte, Indikatoren und Zeitplan für die Überwachung und Durchführung der nicht rückzahlbaren finanziellen Unterstützung  

Nr.  
Verbundene 

Maßnahme (Reform 
oder Investition)  

Etappenziel/Zielvorgabe Name/Bezeichnung 
Qualitative 
Indikatoren     

(für Meilensteine)  

Quantitative Indikatoren  
(für Ziele)  

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss  Beschreibung der einzelnen 
Etappenziele und Zielwerte  Maßeinhe

it  
Ausgangs

wert  Ziel:  Quartal  Jahr  

 111 5.1 Ausbau der 
Biomethanindustrie in 
Irland 

Meilenstein Strategie für die  
Produktion und  
Einführung 
nachhaltiger 
Biomethan 

Annahme und 
Veröffentlichung der 
Strategie 

 —  —  — Q2 2024 Die irische Regierung 
verabschiedet und veröffentlicht 
die nationale 
Biomethanstrategie. In der 
Strategie werden Maßnahmen 
zur Unterstützung der 
Entwicklung der Industrie für 
nachhaltiges Biomethan 
festgelegt. 

 

112 5.1 Ausbau der 
Biomethanindustrie in 
Irland 

Meilenstein Aufforderung zur 
Einreichung von 
Bewerbungen für 
den Bau oder die 
Modernisierung von 
Biomethananlagen 

Veröffentlichung der 
Aufforderung zur 
Einreichung von 
Bewerbungen 

 —  —  — 4. 
QUART
AL 

2024 Veröffentlichung der 
Aufforderung zur Einreichung 
von Anträgen auf Finanzhilfen 
für den Bau oder die 
Modernisierung von 
Biomethananlagen. 
 
Die Bedingungen für die 
Gewährung der Finanzhilfe 
erfordern die Einhaltung der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(EU) 2018/2001, insbesondere, 
dass die Anlagen die 
Nachhaltigkeitskriterien und die 
Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen 
gemäß den Artikeln 29 bis 31 
sowie die Vorschriften für 
Biokraftstoffe auf Lebens- und 
Futtermittelbasis gemäß Artikel 
26 erfüllen. Sie enthält auch das 
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Nr.  
Verbundene 

Maßnahme (Reform 
oder Investition)  

Etappenziel/Zielvorgabe Name/Bezeichnung 
Qualitative 
Indikatoren     

(für Meilensteine)  

Quantitative Indikatoren  
(für Ziele)  

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss  Beschreibung der einzelnen 
Etappenziele und Zielwerte  Maßeinhe

it  
Ausgangs

wert  Ziel:  Quartal  Jahr  

Auswahlkriterium, dass der 
Verkehr von Lastkraftwagen, 
die Bioabfälle befördern, so 
gering wie möglich zu halten ist. 

113 5.1 Ausbau der 
Biomethanindustrie in 
Irland 

Meilenstein Bau oder 
Modernisierung von  
Biomethan  
Produktionskapazitä
t 

Bau oder 
Modernisierung von 
Anlagen zur 
Erzeugung von 
Biomethan 

 —   —   —  Q2 2026 Bau oder Modernisierung von 
Biomethanerzeugungsanlagen 
mit einer Kapazität von 
mindestens 0,39 
Terawattstunden.  

 

114 5.2 Ladeinfrastruktur 
für Drogheda 

Meilenstein Vergabe der 
Aufträge für die 
Ladeinfrastruktur 
und die 
Abstellarbeiten 

Auftragsvergabe  —  —  — Q2 2024 Der Auftrag für die Einrichtung 
der Zugladeinfrastruktur in 
Drogheda und der Auftrag für 
die Abstellarbeiten müssen 
vergeben worden sein. 

 

115 5.2 Ladeinfrastruktur 
für Drogheda 

Meilenstein Installation der 
Ladeinfrastruktur für 
batteriebetriebene 
Züge 

Installation der 
Batterieladeinfrastrukt
ur 

 —  —  — Q2 2026 Installation von Ladestationen 
für batteriebetriebene 
Elektrozüge  
Infrastruktur.  

 

117 5.3 SEAI/HSE-Pilot-
Pathfinder für Energie 
und Dekarbonisierung 

Meilenstein Energieeffizienzarbe
iten in HSE-
Gebäuden. 

Energieeffizienzklasse 
von Gebäuden für 
Arbeiten zur 
Verbesserung der 
Energieeffizienz  

 — — — Q2 2026 Der geschätzte 
Primärenergieverbrauch muss in 
mindestens acht HSE-Gebäuden 
um mindestens 30 % gesenkt 
worden sein.  
 

 

119 5.4 Erweitertes 
Programm zur 
Dekarbonisierung und 
Nachrüstung des 
Schulsektors 

Meilenstein Energieeffizienz 
funktioniert in 
Schulen  

Energieeffizienzklasse 
von Gebäuden für 
Arbeiten zur 
Verbesserung der 
Energieeffizienz  

 —  —  — Q2 2026 Der geschätzte 
Primärenergieverbrauch muss in 
mindestens 32 Schulgebäuden 
um mindestens 30 % gesenkt 
worden sein. 

 

121 5.5 Nachrüsten von 
Nr. 6 Ely Place 

Meilenstein Nachrüstungsarbeite
n an öffentlichen 
Bürogebäuden 

Energieeffizienzklasse 
des Gebäudes für 
Nachrüstungsarbeiten 

 —    —   —  Q1 2026 Nachrüstungsarbeiten  an 
mindestens 3500 Quadratmetern 
des Gebäudes an 6 Ely Place.  
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Nr.  
Verbundene 

Maßnahme (Reform 
oder Investition)  

Etappenziel/Zielvorgabe Name/Bezeichnung 
Qualitative 
Indikatoren     

(für Meilensteine)  

Quantitative Indikatoren  
(für Ziele)  

Vorläufiger 
Zeitplan für den 

Abschluss  Beschreibung der einzelnen 
Etappenziele und Zielwerte  Maßeinhe

it  
Ausgangs

wert  Ziel:  Quartal  Jahr  

 
Dies muss zu einer 
Verringerung des geschätzten 
Primärenergieverbrauchs um 
mindestens 30 % führen. 

122 5.6 Förderregelung 
für erneuerbare 
Offshore-Energie 
(ORESS) 

Meilenstein Veröffentlichung der 
Erklärung und 
Genehmigung des 
Plans für die 
ausgewiesenen 
Meeresgebiete an 
der Südküste  

Veröffentlichung der 
Erklärung und 
Genehmigung des 
Plans für die 
ausgewiesenen 
Meeresgebiete an der 
Südküste 

 —  —  — 4. 
QUART
AL 

2024 Es muss eine Erklärung der 
irischen Regierung 
veröffentlicht worden sein, in 
der ein Ziel von mindestens 
5 GW netzgebundener Offshore-
Windenergie, die bis 2030 
bereitgestellt werden soll, und 
die Parameter der Politik 
festgelegt sind. 

Der Plan für die ausgewiesenen 
Meeresgebiete an der Südküste 
muss genehmigt worden sein.  

 

123 5.6 Förderregelung 
für erneuerbare 
Offshore-Energie 
(ORESS) 

Meilenstein Endgültige 
Auktionsergebnisse 

Veröffentlichung der 
endgültigen 
Auktionsergebnisse  

 —  —  — Q1 2026 Die endgültigen 
Auktionsergebnisse müssen 
veröffentlicht worden sein.  
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2. GESCHÄTZTE GESAMTKOSTEN DES AUFBAU- UND RESILIENZPLANS 

Die geschätzten Gesamtkosten des Aufbau- und Resilienzplans Irlands belaufen sich auf 
1 153 797 007 EUR. 

ABSCHNITT 2: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG  

1. Finanzieller Beitrag  

Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten Tranchen werden wie folgt aufgeteilt:  

1.1. Erste Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):  

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

95 3.6 Aggressive Steuerplanung Meilenstein Änderung der Wertberichtigungen 
bei immateriellen 
Vermögenswerten 

47 1.9 CO2-Steuer Meilenstein Zielpfad für den CO2-Steuersatz 
Rechtsvorschriften 

99 3.7 Versorgungsbezüge Meilenstein Bericht über die Landschaft der 
zusätzlichen Altersversorgung  

96 3.6 Aggressive Steuerplanung Meilenstein Reform der steuerlichen 
Ansässigkeit von Unternehmen 
und verbesserte Vorschriften für 
beherrschte ausländische 
Unternehmen (CFC), die für die 
Liste nicht kooperativer Länder 
und Gebiete gelten 

48 1.9 CO2-Steuer Meilenstein Erhöhung des CO2-Steuersatzes 
für 2021 

32 1.6 Erweiterte Sanierung von Torfgebieten Meilenstein Vorstudie zur Sanierung von 
Torfflächen 

43 1.8 Gesetzentwurf über Klimaschutz und CO2-
arme Entwicklung (Änderung) 2021 

Meilenstein Inkrafttreten des Gesetzes über 
Klimaschutz und CO2-arme 
Entwicklung (Änderung) 2021  

45 1.8 Gesetzentwurf über Klimaschutz und CO2-
arme Entwicklung (Änderung) 2021  

Meilenstein Erste Aktualisierung des 
Klimaaktionsplans 

69 2.6.1 Suite von eHealth-Projekten – ePharmacy Meilenstein Vergabe der Aufträge für 
ePharmacy-Systeme  

76 2.7 Überwindung der digitalen Kluft und 
Verbesserung der digitalen Kompetenzen  

Meilenstein Veröffentlichung der 
Zehnjahresstrategie für 
Kompetenzen von Erwachsenen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

80 3.2 Solas Recovery Skills Response Programme 
(Reaktionsprogramm für die Wiederherstellung 
von Soldaten) 

Meilenstein Veröffentlichung aller 
Kompetenzangebote im Rahmen 
des Programms „Kompetenzen 
für Wettbewerbsfähigkeit“ 

105 3.9 Gesundheit Meilenstein Aufnahme der Tätigkeit des 
Beratungsvertrags mit Sláintecare  

61 2.3.2 Digitale Infrastruktur und 
Schulfinanzierung – IKT-Infrastruktur 

Meilenstein  Veröffentlichung des 
Rundschreibens an die Schulen 
zur Mitteilung der Förderkriterien 

9 1.3 Programm zur energetischen Sanierung von 
Gebäuden des öffentlichen Sektors 

Meilenstein Beginn der Nachrüstarbeiten 

14 1.4.1 Enable Future Electrification through 
Targeted Investment in Cork Commuter Rail – 
Creation of a additional through-running line 
with a additional platform at Kent Station 
(Schaffung einer zusätzlichen 
Durchgangsstrecke mit einer zusätzlichen 
Plattform am Bahnhof Kent) 

Meilenstein Vergabe des Planungsauftrags 
Kent Station  

33 1.6 Erweiterte Sanierung von Torfgebieten Sollvorgabe Beginn der Arbeiten an den ersten 
Mooren 

44 1.8 Gesetzentwurf über Klimaschutz und CO2-
arme Entwicklung (Änderung) 2021  

Meilenstein Annahme der ersten drei 
Fünfjahresprogramme für CO2-
Budgets 

62 2.3.2 Digitale Infrastruktur und 
Schulfinanzierung – IKT-Infrastruktur 

Sollvorgabe Für Grund- und weiterführende 
Schulen bereitgestellte Mittel 

72 2.6.2 Suite von eHealth-Projekten – Integriertes 
Finanzmanagementsystem 

Meilenstein Fertigstellung des Aufbaus und 
der Konfiguration des integrierten 
Finanzmanagementsystems 

74 2.7 Überwindung der digitalen Kluft und 
Verbesserung der digitalen Kompetenzen  

Meilenstein Veröffentlichung der digitalen 
Strategie für Schulen 

77 2.7 Überwindung der digitalen Kluft und 
Verbesserung der digitalen Kompetenzen  

Sollvorgabe Benachteiligte Schüler, die mit 
IKT-Geräten ausgestattet sind  

81 3.2 Solas Recovery Skills Response Programme 
(Reaktionsprogramm für die Wiederherstellung 
von Soldaten) 

Meilenstein Veröffentlichung aller 
Möglichkeiten zur Vermittlung 
grüner Kompetenzen und Module 

91 3.5 Bekämpfung der Geldwäsche Sollvorgabe Inspektionen bei Dienstleistern 
für Trusts oder Gesellschaften 
(TCSP) durch die Compliance-
Stelle zur Bekämpfung der 
Geldwäsche (AMLCU) 

92 3.5 Bekämpfung der Geldwäsche Meilenstein Überprüfung des 
Instrumentariums zur 
Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften im Rahmen 
des Gesetzes über Strafjustiz 
(Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung) von 
2010  

97 3.6 Aggressive Steuerplanung Meilenstein Wirtschaftliche Analyse der 
Zahlungsflüsse ins Ausland und 
jüngste Reformen und öffentliche 
Konsultation zu Maßnahmen für 
Zahlungen ins Ausland 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

101 3.8 Verbesserung der Bereitstellung von 
sozialem und erschwinglichem Wohnraum 

Meilenstein Inbetriebnahme des LDA als 
staatliche Handelsagentur 

108 Überwachung und Durchführung des Plans  Meilenstein Datenspeichersystem für 
Prüfungen und Kontrollen: 
Informationen für die 
Überwachung der Durchführung 
der ARF 

109 Überwachung und Durchführung des Plans  Meilenstein Verwaltungskapazität der 
Durchführungsstelle und der 
Prüfstelle 

37 1.7.1 Bewirtschaftungsplan für die 
Einzugsgebiete – Modernisierung von 
mindestens 10 kleinen 
Wasseraufbereitungsanlagen 

Meilenstein Auswahl der in Frage 
kommenden Kläranlagen  

53 2.1 Entwicklung eines gemeinsamen 
Datenzentrums der Regierung 

Meilenstein Unterzeichnung des Vertrags über 
den Bau des Rechenzentrums 

84 3.3 Fonds für die Transformation 
technologischer Hochschulen 

Meilenstein Im Rahmen des Programms zur 
Reform der allgemeinen und 
beruflichen Bildung gewährte 
Projektzuschüsse 

88 3.4 Abbau regulatorischer Hindernisse für die 
unternehmerische Initiative 

Meilenstein Veröffentlichung eines 
Programms zur Durchführung des 
KMU-Tests und Mitteilung an 
alle Regierungsstellen 

93 3.5 Bekämpfung der Geldwäsche Meilenstein Veröffentlichung einer 
sektorspezifischen 
Risikobewertung von 
Dienstleistern für Trusts oder 
Gesellschaften zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung  

38 1.7.1 Bewirtschaftungsplan für die 
Einzugsgebiete – Modernisierung von 
mindestens 10 kleinen 
Wasseraufbereitungsanlagen 

Meilenstein Beginn der Modernisierung 
kleiner 
Abwasserbehandlungsanlagen 

41 1.7.3 Bewirtschaftungsplan für die 
Einzugsgebiete – Überwachung der 
biologischen und physikalisch-chemischen 
Indikatoren an mindestens 20 Standorten 

Meilenstein Veröffentlichung der für die 
Überwachung ausgewählten 
Stätten 

49 1.9 CO2-Steuer Meilenstein Erhöhung des CO2-Steuersatzes 
für 2022 

56 2.2 Digitaler Wandel irischer Unternehmen Meilenstein Veröffentlichung von 
Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen 

59 2.3.1 Digitale Infrastruktur und 
Schulfinanzierung – Konnektivität 

Sollvorgabe  Anschluss der Schulen an das 
Breitbandnetz 

89 3.4 Abbau regulatorischer Hindernisse für die 
unternehmerische Initiative 

Meilenstein Umsetzung aller ermittelten 
Maßnahmen zur Gewährleistung 
einer einheitlichen Anwendung 
des KMU-Tests auf 
Regierungsebene 

12 1.4 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
den Cork-Pendlerschienenverkehr 

Meilenstein Unterzeichnung des Vertrags über 
die elektrische/batterieelektrische 
Flotte 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

  Höhe der 
Ratenzahlun
g 

323 803 933 EUR  

1.2. Zweite Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):  

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

4 1.2.1 Beschleunigung der Dekarbonisierung des 
Unternehmenssektors – Fonds zur Verringerung 
der CO2-Emissionen  

Meilenstein Veröffentlichung der 
Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen 

17 1.4.2 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
den Pendlerschienenverkehr in Cork – 
Doppelverfolgung der derzeitigen einzelnen 
Strecke zwischen Glounthaune und Midleton 

Meilenstein Vorlage einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

57 2.2 Digitaler Wandel irischer Unternehmen Meilenstein Einrichtung europäischer 
digitaler Innovationszentren  

63 2.4 Online-Antwortmöglichkeit für die Zählung Meilenstein Das Pilotprojekt für die Online-
Datenerhebung wird zur 
Überprüfung der 
Durchführbarkeit getestet. 

60 2.3.1 Digitale Infrastruktur und 
Schulfinanzierung – Konnektivität 

Sollvorgabe  Anschluss der Schulen an das 
Breitbandnetz 

15 1.4.1 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
den Pendlerschienenverkehr in Cork – 
Schaffung einer zusätzlichen durchgehenden 
Strecke mit einer zusätzlichen Plattform am 
Bahnhof Kent 

Meilenstein Vergabe von Bauaufträgen 

18 1.4.2 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
den Pendlerschienenverkehr in Cork – 
Doppelverfolgung der derzeitigen einzelnen 
Strecke zwischen Glounthaune und Midleton 

Meilenstein Vergebener Bauauftrag 

21 1.4.3 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
die Pendlerbahn Cork – Neusignalisierung der 
Strecken 

Meilenstein Hauptauftrag für Planung und 
Bau vergeben 

75 2.7 Überwindung der digitalen Kluft und 
Verbesserung der digitalen Kompetenzen  

Sollvorgabe Steigerung der Zahl der 
Hochschulabsolventen mit 
hohen IKT-Kenntnissen 

100 3.7 Versorgungsbezüge Meilenstein Legislative Maßnahmen zur 
Vereinfachung und 
Harmonisierung des Umfelds 
der Zusatzrenten 

106 3.9 Gesundheit Sollvorgabe Gemeinschaftliche 
Gesundheitsnetzwerke, die 
Überweisungen von 
Allgemeinmedizinern 
akzeptieren 

90 3.4 Abbau regulatorischer Hindernisse für die 
unternehmerische Initiative 

Sollvorgabe Regierungsstellen, die den 
KMU-Test durchgeführt haben  
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

50 1.9 CO2-Steuer Meilenstein Erhöhung des CO2-Steuersatzes 
für 2023 

102 3.8 Verbesserung der Bereitstellung von 
sozialem und erschwinglichem Wohnraum 

Sollvorgabe Wohnungen, die im Rahmen 
des neuen Programms für 
erschwinglichen Erwerb von 
Wohnungen auf öffentlichem 
Grund zum Verkauf angeboten 
werden 

103 3.8 Verbesserung der Bereitstellung von 
sozialem und erschwinglichem Wohnraum 

Sollvorgabe Im Rahmen der 
Kostenanmietung gelieferte 
Wohnungen  

104 3.8 Verbesserung der Bereitstellung von 
sozialem und erschwinglichem Wohnraum 

Sollvorgabe Wohnungen, die Käufern, die 
die Regelung in Anspruch 
nehmen, zum Verkauf zur 
Verfügung gestellt werden 

110 Überwachung und Durchführung des Plans  Meilenstein Stärkung des Rahmens zur 
Verhinderung, Aufdeckung und 
Behebung schwerwiegender 
Unregelmäßigkeiten 

  Höhe der 
Ratenzahlung 

115511906 EUR 

1.3. Dritte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):  

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/ 
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

11 1.3 Programm zur energetischen Sanierung von 
Gebäuden des öffentlichen Sektors 

Meilenstein Die Nachrüstungsarbeiten am 
Tom Johnson House sind 
abgeschlossen. 

22 1.4.3 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
die Pendlerbahn Cork – Neusignalisierung der 
Strecken 

Meilenstein Akzeptanz der detaillierten 
Konzeption des Systems 

34 1.6 Erweiterte Sanierung von Torfgebieten Sollvorgabe Beginn der Arbeiten an 
zusätzlichen Mooren 

40 1.7.2 Bewirtschaftungsplan für die 
Einzugsgebiete – Machbarkeitsstudien an 
mindestens 20 Abwasserbehandlungsanlagen 

Sollvorgabe Durchführbarkeitsstudien und 
Bewertungen zur Bewertung 
von Möglichkeiten für weitere 
Modernisierungen 

70 2.6.1 Suite von eHealth-Projekten – ePharmacy Meilenstein Abschluss des Baus und der 
Konfiguration von ePharmacy 

107 3.9 Gesundheit Sollvorgabe Patienten, die am strukturierten 
Behandlungsprogramm für den 
Umgang mit chronischen 
Krankheiten teilnehmen  

19 1.4.2 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
den Pendlerschienenverkehr in Cork – 
Doppelverfolgung der derzeitigen einzelnen 
Strecke zwischen Glounthaune und Midleton 

Meilenstein Beginn der Arbeiten an der 
Strecke Glounthaune-Midleton 

98 3.6 Aggressive Steuerplanung Meilenstein Einführung von 
Rechtsvorschriften für 
Zahlungen ins Ausland zur 
Vermeidung doppelter 
Nichtbesteuerung 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/ 
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

51 1.9 CO2-Steuer Meilenstein Erhöhung des CO2-Steuersatzes 
für 2024 

52 1.9 CO2-Steuer Meilenstein Erhöhung des CO2-Steuersatzes 
für 2025 

86 3.3 Fonds für die Transformation 
technologischer Hochschulen 

Sollvorgabe Mitarbeiter aller fünf 
Technologieuniversitäten, die 
an Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen 
teilgenommen haben  

87 3.3 Fonds für die Transformation 
technologischer Hochschulen 

Sollvorgabe Studierende aller fünf 
technologischen Universitäten, 
die in einen neuen oder 
reformierten Lehrplan 
eingeschrieben sind oder von 
neuen oder reformierten 
Ausbildungs- oder 
Lernaktivitäten profitiert haben  

111 5.1 Ausbau der Biomethanindustrie in Irland Meilenstein Strategie für die  
Produktion und  
Einführung nachhaltiger 
Biomethan 

114 5.2 Ladeinfrastruktur für Drogheda Meilenstein Vergabe der Aufträge für die 
Ladeinfrastruktur und die 
Abstellarbeiten 

  Höhe der 
Ratenzahlung 

240286336 EUR 

1.4. Vierte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):  

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/ 
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

16 1.4.1 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
den Pendlerschienenverkehr in Cork 

Meilenstein Durch Bau einer 
Durchlaufplattform 

67 2.5 Installation von Rechenknoten Sollvorgabe Installation von Rechenknoten 
85 3.3 Fonds für die Transformation 

technologischer Hochschulen 
Meilenstein Genehmigung der 

Projektberichte 
54 2.1 Bau eines staatlichen Rechenzentrums Meilenstein Bau des Rechenzentrums 
73 2.6.2 Suite von eHealth-Projekten – Integriertes 

Finanzmanagementsystem 
Sollvorgabe Einführung des integrierten 

Finanzmanagementsystems 
82 3.2 Solas Recovery Skills Response Programme 

(Reaktionsprogramm für die Wiederherstellung 
von Soldaten) 

Sollvorgabe Teilnahme von Lernenden am 
Aktionsprogramm für grüne 
Kompetenzen und an der 
Initiative „Kompetenzen für 
Wettbewerbsfähigkeit“ 

 
112 5.1 Ausbau der Biomethanindustrie in Irland Meilenstein Aufforderung zur Einreichung 

von Bewerbungen für den Bau 
oder die Modernisierung von 
Produktionsanlagen 

122 5.6 Förderregelung für erneuerbare Offshore-
Energie (ORESS) 

Meilenstein Veröffentlichung der 
Grundsatzerklärung und 
Genehmigung des Plans für die 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/ 
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

ausgewiesenen Meeresgebiete 
an der Südküste 

  Höhe der 
Ratenzahlung 

249302195 EUR 

1.5. Fünfte Tranche (nicht rückzahlbare Unterstützung):  

Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/ 
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

39 1.7 Bewirtschaftungsplan für die Einzugsgebiete 
—  

Sollvorgabe Modernisierung kleiner 
Abwasserbehandlungsanlagen 

42 1.7 Bewirtschaftungsplan für die Einzugsgebiete  Meilenstein Abschlussbericht 
24 1.5 Nationale Große Herausforderung Meilenstein Vergabe von Angebotsschreiben 

für ausgewählte Projekte 
24a 1.5 Nationale Große Herausforderung Meilenstein Veröffentlichung von 

Aufforderungen zur 
Einreichung von Vorschlägen 

27 1.5 Nationale Große Herausforderung  Meilenstein Vergabe von Angebotsschreiben 
für ausgewählte Projekte 

20 1.4.2 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
den Pendlerschienenverkehr in Cork 

Sollvorgabe Gleisbauarbeiten zwischen 
Glounthaune und Midleton 

30 1.5 Nationale Große Herausforderung Meilenstein Vergabe von Angebotsschreiben 
für ausgewählte Projekte 

58 2.2 Digitaler Wandel irischer Unternehmen Sollvorgabe Fonds für den digitalen Wandel 
zur Zahlung freigegeben 

65 2.4 Online-Antwortmöglichkeit für die Zählung Meilenstein Das Pilotprojekt für die Online-
Datenerhebung wird zur 
Überprüfung der 
Durchführbarkeit getestet.  

23 1.4.3 Ermöglichung der künftigen 
Elektrifizierung durch gezielte Investitionen in 
den Pendlerschienenverkehr in Cork 

Sollvorgabe Installation von 
Neusignalisierungsarbeiten 

36 1.6 Erweiterte Sanierung von Torfgebieten Sollvorgabe Wesentlicher Abschluss der 
Rehabilitationsarbeiten 

10 1.3 Programm zur energetischen Sanierung von 
Gebäuden des öffentlichen Sektors 

Meilenstein Nachrüstung öffentlicher 
Gebäude 

94 3.5 Bekämpfung der Geldwäsche Meilenstein Inkrafttreten von 
Rechtsvorschriften zur 
Einführung einer Regelung für 
verwaltungsrechtliche 
finanzielle Sanktionen  

113 5.1 Ausbau der Biomethanindustrie in Irland Sollvorgabe Bau oder Modernisierung von  
Biomethan  
Produktionskapazität 

115 5.2 Ladeinfrastruktur für Drogheda Meilenstein Installation der 
Ladeinfrastruktur für 
batteriebetriebene Züge 

117 5.3 SEAI/HSE-Pilot-Pathfinder für Energie und 
Dekarbonisierung 

Meilenstein Energieeffizienzarbeiten an 
HSE-Standorten. 

119 5.4 Erweitertes Programm zur Dekarbonisierung 
und Nachrüstung des Schulsektors und 
Verzeichnis der Energieprofile von Schulen  

Meilenstein Energieeffizienz funktioniert in 
Schulen 
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Laufende 
Nummer 

Verbundene Maßnahme (Reform oder 
Investition) 

Etappenziel/ 
Zielvorgabe Name/Bezeichnung 

121 5.5 Restaurierung und Renovierung von Nr. 6 
Ely Place 

Meilenstein Nachrüstungsarbeiten an 
öffentlichen Bürogebäuden 

123 5.6 Förderregelung für erneuerbare Offshore-
Energie (ORESS) 

Meilenstein Endgültige Auktionsergebnisse 

  Höhe der 
Ratenzahlung 

224892637 EUR 
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ABSCHNITT 3: ZUSÄTZLICHE REGELUNGEN  

1. Modalitäten für die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans 

Die Überwachung und Durchführung des Aufbau- und Resilienzplans Irlands erfolgt im Einklang mit 
den folgenden im Plan festgelegten Modalitäten:  

 Innerhalb der Abteilung für öffentliche Ausgaben und Reformen muss eine 
Durchführungsstelle eingerichtet worden sein. Sie ist für die allgemeine strategische 
Überwachung und Verwaltung des Plans sowie für die Koordinierung zwischen den irischen 
Behörden zuständig. Die Durchführungsstelle erstattet dem Minister für öffentliche Ausgaben 
und Reformen Bericht. Sie leistet technische und systembezogene Unterstützung und 
Kommunikation auf nationaler Ebene, um die Finanzierung aus der Aufbau- und 
Resilienzfazilität zu fördern und bekannt zu machen. 

 Die Durchführungsstelle ist auch die Stelle, die die Zahlungsanträge an die Kommission 
erstellt. Jedem Zahlungsantrag ist eine Verwaltungserklärung und eine Zusammenfassung der 
von der unabhängigen Prüfstelle für den Plan durchgeführten Prüfungen und Kontrollen 
beizufügen, in der der Umfang der durchgeführten Kontrollen, die festgestellten Mängel und 
die ergriffenen Abhilfemaßnahmen zusammengefasst sind. Zu diesem Zweck sammelt die 
Durchführungsstelle die Ergebnisse der von der unabhängigen Prüfstelle durchgeführten 
Prüfverfahren sowie alle Fälle schwerwiegender Unregelmäßigkeiten, einschließlich Fälle 
von Betrug oder Verdacht auf Betrug, Korruption und Interessenkonflikte, die in die 
Zusammenfassung der Prüfungen einfließen. 

 Das Referat Internes Audit und EU-Audit der Abteilung für öffentliche Ausgaben und 
Reformen fungiert als unabhängige Prüfstelle für den Plan. Die unabhängige Prüfstelle ist 
dafür zuständig, die Erreichung der Etappenziele und Zielwerte anhand einer geeigneten 
Stichprobenmethode zu prüfen. Sie überprüft die Verwaltungserklärung vor der Übermittlung 
jedes Zahlungsantrags an die Kommission. Die Risikobewertung wird laufend durchgeführt 
und dient als Grundlage für den Auditplan. Die unabhängige Prüfstelle arbeitet professionell, 
hält sich an die internen Prüfungsstandards (2012) der Abteilung für öffentliche Ausgaben 
und Reformen und berücksichtigt den Ethikkodex und die internationalen Standards des 
Instituts der Internen Prüfer, insbesondere den Rahmen für die internationale berufliche Praxis 
(IPPF). Es ist sicherzustellen, dass die ausgewählte Stichprobe eine ausreichende Anzahl von 
Maßnahmen umfasst. 

 Die Verantwortung für die Durchführung einer bestimmten Maßnahme und die 
Berichterstattung darüber liegt bei einer Dienststelle oder einer anderen Stelle, die als für diese 
Maßnahme verantwortlich benannt wurde, wobei auch andere Dienststellen oder andere 
Stellen an einigen Aspekten der Durchführung dieser Maßnahme beteiligt sein können. Der 
Plan enthält eine Liste der Dienststellen und sonstigen Stellen, die für jede Maßnahme als 
verantwortlich benannt wurden. 

 Rechenschaftspflichtige Dienststellen und andere Stellen sind verpflichtet, das Gesetz über 
öffentliche Ausgaben anzuwenden, das eine Reihe von Vorschriften, Verfahren und Leitlinien 
enthält, um ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis bei den öffentlichen Ausgaben im gesamten 
irischen öffentlichen Dienst zu gewährleisten. Rechenschaftspflichtige Abteilungen und 
andere Stellen sind dafür verantwortlich, alle Regulierungs-, Überwachungs- und 
Kontrollanforderungen zu erfüllen, über ihre jeweiligen Etappenziele und Zielwerte Bericht 
zu erstatten, gegebenenfalls über die Kosten Bericht zu erstatten, auf Projektebene zu 
kommunizieren und Aufzeichnungen zu führen.  

www.parlament.gv.at



 

58 

 

 Alle zuständigen Dienststellen und Einrichtungen sowie die Durchführungsstelle sind in 
einem Durchführungsausschuss vertreten, der eingesetzt wird. Der Lieferausschuss tritt 
mindestens vierteljährlich zusammen. Den Vorsitz führt das Ministerium für öffentliche 
Ausgaben und Reformen, den stellvertretenden Vorsitz führen das Taoiseach und das 
Finanzministerium gemeinsam auf der Ebene hoher Beamter. Sie überwacht fortlaufend die 
Umsetzung des Plans und befasst sich mit auftretenden Problemen.  
Der Durchführungsausschuss wird mit der Durchführung der Maßnahme beauftragt und bietet 
ein Forum für die Zusammenarbeit und Koordinierung im gesamten Plan. Fragen sowohl im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des Plans als auch mit dem Europäischen Semester 
werden Gegenstand einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für öffentliche 
Ausgaben und Reformen, dem Taoiseach und dem Finanzministerium sein. 

2. Modalitäten für die Gewährung des uneingeschränkten Zugangs der Kommission zu 
den zugrunde liegenden Daten 

Die Durchführungsstelle innerhalb des Ministeriums für öffentliche Ausgaben und Reformen fungiert 
als einzige Kontaktstelle für die Kommission. Sie fungiert als Koordinierungsstelle für die 
Überwachung der Fortschritte bei den Etappenzielen und Zielwerten, überwacht die Durchführung 
der Kontrollmaßnahmen, bestätigt die Zuverlässigkeit der Daten und den Fortschritt der Maßnahmen 
und stellt Berichte und Zahlungsanträge bereit. 

Die Durchführungsstelle verwendet für die Durchführung des Plans ein spezielles ARF-
Informationssystem, das derzeit entwickelt wird und einem spezifischen Etappenziel (Nummer 108) 
unterliegt. Seine Kernfunktionen oder ein Notfallsystem mit den erforderlichen Kernfunktionen 
müssen zum Zeitpunkt des ersten Zahlungsantrags vorhanden sein. In einem Repository-System 
werden die einschlägigen Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des Aufbau- und 
Resilienzplans, insbesondere über das Erreichen von Etappenzielen und Zielwerten, sowie Daten über 
Endempfänger, Auftragnehmer, Unterauftragnehmer und wirtschaftliche Eigentümer bis zum ersten 
Zahlungsantrag aufgezeichnet und gespeichert. Die Durchführungsstelle kann der Kommission, dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Europäischen Rechnungshof Zugang 
zu den zugrunde liegenden einschlägigen Daten gewähren. 

Nach Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 stellt Irland nach Erreichen der 
einschlägigen vereinbarten Etappenziele und Zielwerte in Abschnitt 1 dieses Anhangs bei der 
Kommission einen ordnungsgemäß begründeten Antrag auf Zahlung des Finanzbeitrags. Irland stellt 
sicher, dass die Kommission auf Antrag uneingeschränkten Zugang zu den zugrunde liegenden 
einschlägigen Daten hat, die die ordnungsgemäße Begründung des Zahlungsantrags stützen, sowohl 
für die Bewertung des Zahlungsantrags gemäß Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/241 
als auch für Prüfungs- und Kontrollzwecke. 
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